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Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des
Kreistages Ostvorpommern vom 11.05.2009

Beschluss-Nr.: 433-34/09

7 Abweichung vom Haushaltssicherungskonzept 2005
zur Veräußerung von kreislichen Liegenschaften
Abschluss eines langfristigen Pachtvertrages
Vorlage: 36/2009

Beschluss
Der Kreistag beschließt, dass abweichend vom Haus-
haltssicherungskonzept durch die Verwaltung ein langfri-
stiger Pachtvertrag von mindestens 20 Jahren und einer
zweimaligen Option der Verlängerung von jeweils 5 Jah-
ren zur Betreibung einer Fotovoltaik- bzw. Solaranlage
auf den landwirtschaftlichen Flächen der Gemarkung
Neppermin und Mellenthin mit einem noch zu benennen-
den Vertragspartner geschlossen werden darf.

Beratungsergebnis:
Einstimmig, 4 Enthaltungen

Anklam, 18.05.09

Beschluss-Nr.: 434-34/09

8 Zuwendungen für die Planung und den Bau einer
Sporthalle für das Schulzentrum in Wolgast
Vorlage: 41/2009

Beschluss
Der Kreistag beschließt eine überplanmäßige Ausgabe
in Höhe von 225.747,13   für die Planung und den Bau
einer Sporthalle für das Schulzentrum Wolgast. Die
Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus den
Haushaltsstellen 23100.36500 (Runge-Gymnasium Wol-
gast, Einnahmen Gewinnausschüttung), 24180.96000
(BS OVP Wolgast, Umgestaltung Unterrichtsräume) und
27500.96000 (FS Behrenhoff, Vollwärmeschutz, Dach)

Beratungsergebnis:
Einstimmig, 0 Enthaltungen

Anklam, 18.05.09

Beschluss-Nr.: 435-34/09

9 Änderung der Richtlinie des Landkreises Ostvor-
pommern zur Umsetzung des Sozialgesetzbuches
Achtes Buch-SGB VIII vom 10. Dezember 2008 i. V.
m. Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) vom
01. April 2004
Vorlage: 33/2009

Beschluss
Der Kreistag beschließt die Änderung der Richtlinie des
Landkreises Ostvorpommem zur Umsetzung des Sozial-
gesetzbuches Achtes Buch - SGB VIII vom 10. Dezem-

ber 2008 i. V. m. Kindertagesförderungsgesetz (KiföG
M-V) vom 01. April 2004 (in 4. Fassung).
Die Änderungen der Richtlinie treten rückwirkend ab
dem 01.01.2009 in Kraft.

Beratungsergebnis:
Einstimmig, 0 Enthaltungen

Anklam, 18.05.09

Richtlinie des Landkreises Ostvorpommern 
zur Umsetzung des Sozialgesetzbuches Achtes Buch

- SGB VIII vom 10. Dezember 2008 i. V. 
m. dem Kindertagesförderungsgesetz

(KiföG M-V)

vom 1. April 2004
(4. Fassung)

Die Richtlinie regelt im Rahmen der kommunalen Ausgestal-
tungsmöglichkeiten des SGB VIII vom 10. Dezember 2008 i. V.
m. dem Kindertagesförderungsgesetzes - (KiföG M-V) vom 01.
April 2004 die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen und Kin-
dertagesp”ege im Landkreis Ostvorpommern.

I.
Antragsverfahren

§ 1 
Gegenstand des Antragverfahrens

(1) Eine Leistung im Sinne dieser Richtlinie ist der für ein Kind
in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagesp”ege zur
Verfügung gestellte Platz. Sie bemisst sich insbesondere nach
dem Alter des Kindes, dem festgestellten Betreuungsumfang
und einem etwaigen speziellen Förderbedarf. 
Leistungsberechtigt ist das Kind gemäß §§ 3 und 5 KiföG M-V,
das seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Ostvorpom-
mern hat.
(2) Kinder mit Behinderungen haben einen Anspruch auf einen
Kindergartenplatz in einer integrativen Kindertageseinrichtung.
Der Betreuungsschlüssel wird mit 1:4 festgesetzt. Anträge auf
Einzelintegration werden in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt
und dem Landesjugendamt geprüft.

§ 2
Anmeldung und Angaben zur Feststellung des Anspruchs

und der bedarfsgerechten Förderung
(1) Personensorgeberechtigte, die für ihr Kind eine Förderung in
einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagesp”ege bean-
tragen, melden ihren Anspruch rechtzeitig schriftlich beim vom
Landkreis beauftragten Amt der zuständigen Wohnsitzgemein-
de an.
Die Anmeldefrist gilt als gewahrt, wenn spätestens 6 Monate
vor Betreuungsbeginn der Bedarf beim Landkreis Ostvorpom-
mern angezeigt wurde. Kurzfristige Anmeldungen können nur
bei freien Plätzen und im Rahmen der Kapazität realisiert wer-
den.
(2) Familiäre und wirtschaftliche Änderungen, die Auswirkungen
auf den nach Abs. 1 festgestellten Bedarf haben, sind unaufge-
fordert und unverzüglich bei dem vom Landkreis Ostvorpom-
mern beauftragten Amt der zuständigen Wohnsitzgemeinde an-
zuzeigen.
(3) Für alle Betreuungsarten ist eine Eingewöhnungszeit von
ca. 2 Wochen vor ßetreuungsbeginn in Absprache zwischen der
Kindertageseinrichtung/Kindertagesp”egeperson mit den Per-
sonensorgeberechtigten zu gewähren. Elternbeiträge werden
nicht erhoben.
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§ 3 
Feststellung des Betreuungsumfanges

3.1. 
Feststellung des Betreuungsumfanges für Kinder 

unter drei Jahren
(1) Für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr stellt das
Amt der vom Landkreis beauftragten Wohnsitzgemeinde fest,
ob auf Grund der Angaben der Personensorgeberechtigten ein
Bedarf für eine Halbtagsförderung mit einem Umfang von 20
Wochenstunden, eine Teilzeitförderung mit einem Umfang von
30 Wochenstunden oder eine Ganztagsförderung bis zu 10
Stunden täglich nach § 4 Abs. 4 KiföG M-V vorliegt. Kinder kön-
nen auf Wunsch der Personensorgeberechtigten in Kinderta-
gesp”ege gefördert werden, wenn aus sozialen oder familiären
Gründen ein Bedarf hierfür besteht. Dies gilt insbesondere für
Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr.
(2) Kinder haben Anspruch auf eine Ganztagsförderung, wenn
die Personensorgeberechtigten mindestens 30 Wochenstunden
inklusive anzurechnender Fahrzeit berufstätig sind oder sich in
Ausbildung be“nden.
(3) Bei Berufstätigkeit oder Ausbildung der Personensorgebe-
rechtigten von mehr als 20 Wochenstunden inklusive anzurech-
nender Fahrtzeit besteht für das Kind Anspruch auf einen Teil-
zeitplatz. Die wöchentliche Betreuungszeit eines Teilzeitplatzes
kann in Absprache mit der Einrichtung oder der Tagesp”ege-
person auf weniger als fünf Werktage verteilt werden, wenn die
Arbeitszeit dies erfordert. Der Anspruch kann auf Wunsch der
Personensorgeberechtigten auch als Halbtagsförderung wahr-
genommen werden.
(4) Personensorgeberechtigte, die erwerbssuchend, sozial be-
nachteiligt, weniger als 20 Wochenstunden arbeiten oder ge-
ringfügig beschäftigt sind, können in der Regel einen Halbtags-
platz in Anspruch nehmen.
(5) Weiterhin sind Kinder in Tageseinrichtungen oder in Ta-
gesp”ege zu fördern, wenn dieses für ihre Entwicklung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
geboten ist. Eine entsprechende Bedarfsprüfung erfolgt durch
die beauftragten Ämter in Abstimmung mit dem Jugendamt.
(6) Personensorgeberechtigte, die Elterngeld nach dem Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) beziehen und nicht
unter die Absätze 1 - 5 fallen, haben keinen Betreuungsbedarf
nach KiföG M-V. Das trifft für Kinder zu, für die die Personen-
sorgeberechtigten das Elterngeld beziehen.
(7) Kinder, die bereits eine Kindertageseinrichtung bzw. eine
Tagesp”egestelle besuchen, sollen auch dann weiter gefördert
werden, wenn die ursprünglich gegebenen Voraussetzungen
gemäß Abs. 1 - 5 nachträglich entfallen sind. Die Weiterbetreu-
ung kann im Landkreis Ostvorpommern als Halbtagsbetreuung
in Anspruch genommen werden.
(8) In Einzelfällen können individuelle Entscheidungen in Ab-
sprache mit dem Jugendamt getroffen werden, die sich an den
besonderen Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orien-
tieren. Das Gleiche gilt, wenn die Personensorgeberechtigten
an der Ausübung der Personensorge ganz oder teilweise im
Sinne der § 20, 27 und 32 SGB VIII gehindert sind.

3.2.
Feststellung des Betreuungsbedarfs für Kinder

ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt
(1) Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt in Mecklenburg-Vor-
pommern haben ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis
zum Eintritt in die Schule einen Anspruch auf Förderung in einer
Kindertageseinrichtung, sie umfasst eine wöchentliche Betreu-
ung von 30 Stunden in der Woche. Die Förderung kann auf
Wunsch der Personensorgeberechtigten auch als Halbtagsför-
derung in Anspruch genommen werden.
(2) Kinder haben Anspruch auf eine Ganztagsförderung, wenn
die Personensorgeberechtigten mindestens 30 Wochenstunden
inklusive anzurechnender Fahrzeit berufstätig sind oder sich in
Ausbildung be“nden.
(3) In Einzelfällen können individuelle Entscheidungen in Ab-
sprache mit dem Jugendamt getroffen werden, die sich an den
besonderen Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orien-
tieren. Das Gleiche gilt, wenn die Personensorgeberechtigten
an der Ausübung der Personensorge ganz oder teilweise im
Sinne der § 20, 27 und 32 SGB VIII gehindert sind.

3.3.
Feststellung des Betreuungsumfanges

für Kinder im Hort
(1) Die Hortförderung soll eine bedarfsgerechte Betreuung
außerhalb der Unterrichtszeiten gewährleisten. Das beauftragte
Amt der zuständigen Wohnsitzgemeinden stellt fest, welcher
Betreuungsumfang auf Grund der Angaben der Personensorge-
berechtigten vorliegt.
(2) Personensorgeberechtigte, die über 30 Wochenstunden in-
klusive der einzuberechnenden Fahrtzeit erwerbstätig sind oder
sich in Ausbildung be“nden und ein Betreuungsbedarf erforder-
lich ist, können für ihr Kind einen Betreuungsumfang bis zu 30
Wochenstunden in einer Kindertageseinrichtung/Hort in An-
spruch nehmen. Dies gilt auch für Kinder mit Migrationshinter-
grund, die Deutsch als Zweitsprache erlernen.
(3) Personensorgeberechtigte, die weniger als 30 Wochenstun-
den inklusive Fahrtzeit arbeiten, erwerbssuchend oder sozial
benachteiligt sind oder sich in Ausbildung be“nden, können für
ihr Kind einen Betreuungsumfang bis zu 15 Wochenstunden in
einer Kindertageseinrichtung/Hort in Anspruch nehmen.
(4) In Einzelfällen können individuelle Entscheidungen in Ab-
sprache mit dem Jugendamt getroffen werden, die sich an den
besonderen Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orien-
tieren. Das Gleiche gilt, wenn die Personensorgeberechtigten
an der Ausübung der Personensorge ganz oder teilweise im
Sinne der §§ 20, 27 und 32 SGB VIII gehindert sind.

3.4.
Vorbereitung auf die Schule und Doppelförderung

(1) Im Jahr vor ihrem Eintritt in die Schule haben Kinder einen
Anspruch auf eine zielgerichtete Schulvorbereitung in einer Kin-
dertageseinrichtung gemäß § 3 Abs. 2 KiföG M-V.
(2) Sofern der Betreuungsbedarf eines Kindes im Einzelfall im
Jahr vor der Schule durch Tagesp”ege abgesichert werden
muss, kann auf Wunsch der Personensorgeberechtigten die
vorschulische Bildung als Doppelförderung in Anspruch genom-
men werden, d. h. die Förderung kann maximal 10 Stunden täg-
lich betragen (z. B. Halbtagsförderung in einer Kindertagesstät-
te + Teilzeitförderung in Tagesp”ege).

3.5. 
Tagespflege

(1) Tagesp”egepersonen können bei entsprechenden Voraus-
setzungen (§ 43 Abs. 2 SGB VIII i. V m. § 15 Abs. 2 KiföG M-V)
bis zu 5 gleichzeitig anwesende Kinder betreuen. Die Prüfung
der Geeignetheit geschieht in Anlehnung an die Handreichung
zum Betriebserlaubnisverfahren für Kindertageseinrichtungen
des Landesamtes für Gesundheit und Soziales M-V - Landesju-
gendamt. Sie bezieht sich hierbei lediglich auf die Raumgröße
für Krippenkinder.
(2) Personen, die keine pädagogische Grundausbildung oder
entsprechende, vom örtlichen Träger der Jugendhilfe anerkann-
te Quali“zierung nachweisen, erhalten keine P”egeerlaubnis
zur Kindertagesp”ege nach § 43 Abs. 2 SGB VIII i. V. m. S. 15
Abs. 2 KiföG M-V.
(3) Der Zusammenschluss von Tagesp”egepersonen in einer
Tagesp”egestelle kann nach folgenden Bestimmungen geneh-
migt werden:
Jede Tagesp”egeperson soll über eigene Räumlichkeiten verfü-
gen 
Dabei ist jede Tagesp”egeperson für die ihr anvertrauten Kin-
der verantwortlich. 
Sie fördert eigenständig und eigenverantwortlich die Kinder, für
die ein Betreuungsvertrag besteht. Eine Einteilung in Dienste
(Schichtdienste) ist nicht zulässig. Jede Tagesp”egeperson hat
separate Räume vorzuhalten. Gegenseitige Vertretungen sind
als Ausnahmen zu betrachten (z. B. bei Krankheit). Sie sind
dem Jugendamt zu melden und bedürfen der Zustimmung. Die
in der P”egeerlaubnis festgelegte Kinderzahl darf nicht über-
schritten werden.
(4) Kinder mit Behinderungen können in der Regel in einer Ta-
gesp”egestelle betreut werden, wenn die Tagesp”egeperson
eine entsprechende sonderpädagogische Zusatzausbildung
nachweist.
(5) Die Tagesp”egepersonen erhalten monatlich für die Förde-
rung pro Kind ein Entgelt. Dieses ist bei Veränderungen vom
Jugendhilfeausschuss zu bestätigen.
Zusätzlich erhält jede Tagesp”egeperson monatlich für nachge-
wiesene Aufwendungen die Beiträge zur Unfallversicherung bei
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der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtsp”ege sowie die hälftigen Beiträge für eine angemessene
Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB Vlll), die sich an der ge-
setzlichen Rentenversicherung orientieren. Weiterhin gewährt
der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Tagesp”e-
gepersonen die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwen-
dungen für eine Kranken- und P”egeversicherung (§ 23 Abs. 2
Nr. 4 SGB Vlll). Die Erstattungshöhe orientiert sich am Mindest-
beitrag der Kranken- und P”egeversicherungen.

Die Erstattung erfolgt nur auf Antragstellung.
Werden von der Tagesp”egeperson keine Kinder betreut, ent-
fällt die Erstattung der o. g. Kosten.

II.
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots

§ 4
Meldung der belegbaren Plätze

(1) Die Träger von Kindertageseinrichtungen melden dem Land-
kreis Ostvorpommern die Anzahl der zu Beginn des nächsten
Kalenderjahres je Einrichtung voraussichtlich belegbaren Plät-
ze,
1. gegliedert nach Betreuungsart (Krippe, Kindergarten, Hort,

Integration) und Betreuungsumfang (Ganztags-, Teilzeit und
Halbtagsplätze),

2. die für das nächste Kalenderjahr geplanten Öffnungszeiten
der jeweiligen Einrichtung,

3. die Anzahl der Kinder, die das Angebot der zielgerichteten
Vorbereitung auf die Schule in Anspruch nehmen werden.

(2) Die Meldung erfolgt jährlich zum 1. Oktober und zum 1. April
an den Landkreis Ostvorpommern.
(3) Tagesp”egepersonen melden Änderungen der vereinbarten
belegten Plätze.

§ 5
Meldung der aktuell belegten Plätze

(1) Die Träger von Kindertageseinrichtungen melden dem Land-
kreis Ostvorpommern mit Stichtag 1. des Monats bis zum 5. des
Monats die aktuelle Belegung, davon die Kinder mit Migrations-
hintergrund und die verbindlichen Anmeldungen für das 1. und
2. Halbjahr mittels Vordruck des Jugendamtes.
(2) Tagesp”egepersonen zeigen das Ausscheiden sowie Ände-
rungen im Betreuungsbedarf nach Kenntnisnahme unverzüglich
schriftlich beim Landkreis Ostvorpommern an. Die Meldung der
monatlichen Belegung hat bis zum 15. des Vormonats zu erfol-
gen.

§ 6 
Jugendhilfeplanung

(1) Die Jugendhilfeplanung hat sicherzustellen, dass voraus-
schauend ein bedarfsgerechtes Angebot an Tagesbetreuungs-
plätzen zur Verfügung steht, um die Aufnahme aller Kinder ent-
sprechend des festgestellten Bedarfs nach §§ 2 und 3 dieser
Richtlinie zu gewährleisten.
(2) Zur Sicherstellung dieser Gewährleistungsverp”ichtung wer-
tet der Landkreis Ostvorpommern die Meldungen nach § 5 und
6 sowie den ermittelten Platzbedarf nach §§ 2 und 3 dieser
Richtlinie aus und setzt sich bei voraussehbaren Problemen zur
Sicherung der bedarfsgerechten Betreuung der Kinder, unter
Berücksichtigung sozialer und sozialräumlicher Gegebenheiten,
mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen, den Tagesp”e-
gepersonen und den Gemeinden, in deren Territorium Kinderta-
gesbetreuung statt“ndet, ins Benehmen.

§ 7 
Fach- und Praxisberatung

(1) Durch den Landkreis Ostvorpommern wird Fach- und Pra-
xisberatung für die Kindertageseinrichtungen und die Ta-
gesp”egepersonen gewährleistet. Die Fach- und Praxisbera-
tung erfolgt durch die Fachberaterinnen des Landkreises
Ostvorpommern und die Fachberaterinnen der freien Träger.
Näheres wird durch einen Vertrag zwischen dem Landkreis Ost-
vorpommern und den betreffenden Trägern geregelt.

III.
Kostenbeteiligung des örtlichen Trägers

§ 8
Zuwendungsvoraussetzung für die Kostenbeteiligung

entsprechend der Pro-Platz-Belegung
(1) Für die Kostenbeteiligung des Landkreises Ostvorpommem
sind folgende Zuwendungsvoraussetzungen zu erfüllen:
1. Die Kindertageseinrichtung muss eine Betriebserlaubnis

nach § 45 SGB Vlll haben und in die Jugendhilfeplanung
aufgenommen sein.

2. Mit dem Träger der Kindertageseinrichtung und dem Land-
kreis Ostvorpommem muss ein Leistungsvertrag gemäß §
16 KiföG M-V i. V. m. § 78b bis 78e SGB Vlll und eine Ver-
einbarung nach §§ 8a Abs. 2, 72a SGB VIII abgeschlossen
sein.

3. Das pädagogische Personal gemäß § 11 KiföG M-V ist ent-
sprechend vorzuhalten.

4. Zwischen dem Träger der Kindertageseinrichtung und den
Personensorgeberechtigten ist ein schriftlicher Betreuungs-
vertrag mit festgelegtem Betreuungsumfang abzuschließen.

(2) Der Landkreis Ostvorpommem beteiligt sich an den Kosten
der Betreuung von Kindern in Kindertagesp”ege, wenn:
1. der Tagespflegeperson eine Erlaubnis gemäß § 43 SGB Vlll

i. V. m. § 15 Abs. 2 KiföG M-V durch den Landkreis Ostvor-
pommem erteilt wurde,

2. eine Vereinbarung über die laufenden Geldleistungen
gemäß § 23 SGB Vlll i. V. m. § 17 KiföG M-V zwischen dem
Landkreis Ostvorpommem und der Tagespflegeperson ab-
geschlossen wurde, in der auch der Bürgermeister der Ge-
meinde, in der sich die Tagespflegestelle befindet, die Ko-
sten bestätigt hat.

3. zwischen der Tagespflegeperson und den Personensorge-
berechtigten ein schriftlicher Betreuungsvertrag abgeschlos-
sen wurde, der alle die das Wohl des Kindes betreffenden
wesentlichen Punkte enthält. Betreuungsverträge sind zum
1. des Monats abzuschließen. Ausnahmen sind mit dem ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe abzusprechen.

§ 9
Kostenbeteiligung

(1) Der Landkreis Ostvorpommern beteiligt sich an den Kosten
der Kinderbetreuung mit 28,8 v. H. des jeweiligen Landesan-
teils.
(2) Die Ausreichung der Mittel erfolgt für die Kindertageseinrich-
tungen auf der Grundlage der für das jeweilige Kalenderjahr
vereinbarten Leistungs- und Entgeltverträge.
(3) Die Tagesp”egepersonen erhalten ihre Mittel auf der Grund-
lage der abgeschlossenen Vereinbarung über die Höhe der Ko-
sten der Inanspruchnahme. Die Landes- und Kreismittel werden
nur für abgeschlossene Betreuungsverträge zum 01. eines Mo-
nats ausgereicht. Ausnahmen sind beim Jugendamt anzuzei-
gen und werden anteilig erstattet.

§ 10
Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger ist der Träger der Kindertageseinrich-
tung oder die Tagesp”egeperson.

§ 11
Antragsverfahren zur Übernahme des Elternbeitrages

(1) Für Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt im Landkreis Ost-
vorpommern erfolgt eine vollständige oder teilweise Übernahme
des Elternbeitrages auf der Grundlage des § 90 Abs. 4 SGB
VIII und § 21 KiföG M-V nur auf Antrag der Personensorgebe-
rechtigten.
Verp”egungskosten werden auf der Grundlage der jeweiligen
Entgelte für die Mittagsversorgung inklusive Getränk abzüglich
der häuslichen Ersparnis entsprechend der Regelsatzverord-
nung des Sozialministeriums M-V übernommen. Anerkannt wer-
den Entgelte bis maximal 2,40   für Krippe und Kindergarten
und 2,60   für den Hort. Beträge unter 3,00   monatlich werden
halbjährlich ausgezahlt.
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(2) Der Antrag ist bei den für die Wohnsitzgemeinden zuständi-
gen Ämtern bzw. amtsfreien Gemeinden und Städten bis zum
1. eines Monats einzureichen. In begründeten Ausnahmen
kann ein Antrag bis zum 15. des Monats gestellt werden. Wider-
spruchsbehörde bleibt der Landkreis.
(3) Die Übernahme des Elternbeitrages wird in der Regel läng-
stens für ein Jahr gewährt. Personensorgeberechtigte haben
nach Ende des Bewilligungszeitraumes einen neuen Antrag zu
stellen. Die Personensorgeberechtigten sind verp”ichtet jede
Änderung der Betreuungsart, des Einkommens und der persön-
lichen Verhältnisse umgehend bei der Bewilligungsbehörde an-
zuzeigen.
(4) Berechnungsgrundlage für die zumutbare Belastung stellt
das Einkommen der Personensorgeberechtigten unter Zugrun-
delegung der §§ 82 - 85, 87, 88 des SGB XII dar.
(5) Gemäß § 21 Abs. 2 KiföG M-V wird die Höhe der Beteili-
gung der Personensorgeberechtigten für jeden in Anspruch ge-
nommenen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder Ta-
gesp”egestelle entsprechend der in der Leistungsvereinbarung
festgelegten Höhe berücksichtigt. § 21 Abs. 3 KiföG M-V gilt
entsprechend.
(6) Bei der Gewährung von Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 in
Verbindung mit §§ 22 und 23 SGB Vlll kann der Elternbeitrag
übernommen werden.
(7) Personensorgeberechtigte, die Kinderbetreuungskosten von
der Agentur für Arbeit oder der Sozialagentur erstattet bekom-
men, müssen dies dem Landkreis vorlegen. Die Kinderbetreu-
ungskosten werden bei der Berechnung berücksichtigt.

§ 12
Widerspruchsverfahren

Die Personensorgeberechtigten haben das Recht, einen Wider-
spruch einzulegen (§ 70 VwGO).

§ 13
Weiterreichung der Landesmittel

Als Zuwendungsvoraussetzung gilt § 19 Abs. 3 KiföG M-V ent-
sprechend.
Die 4. Fassung der Richtlinie tritt nach Veröffentlichung
rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft.

Anklam, den 18.05.2009

Entsprechend § 9 Abs. 2 des Straßen- und
Wegegesetzes M-V (StrWG)

vom 13. Januar 1993 (in der derzeit geltenden Fassung), zieht
der Landkreis Ostvorpommern auf Antrag der Gemeinde Neet-
zow den Straßenabschnitt zwischen der Peene bis einschl. der
Brücke über den großen Landgraben, gelegen auf dem Flur-
stück 87 der Flur 4 der Gemarkung Kagenow, ein. Es erfolgt ein
Verbot für Fahrzeuge aller Art (Verkehrszeichen 250).
Mit der Veröffentlichung ist die Teileinziehung gemäß § 9 Abs. 5
Straßen- und Wegegesetz M-V rechtswirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kantgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin des Landkrei-
ses Ostvorpommern, Demminer Straße 71 - 74, 17389 Anklam
einzulegen.

PeenePeene-Echo-Echo
Mitteilungsblatt 

mit öffentlichen Bekanntmachungen 
der Kommunalverwaltung

Das ŒPeene-EchoŽ erscheint monatlich bis zum 5. eines jeden Monats und wird kosten-
los an alle erreichbaren Haushalte verteilt. Darüber hinaus liegt es für jedermann zur Mit-
nahme in der Kreisverwaltung sowie den Verwaltungen der Ämter und amtsfreien Gemeinden
des Landkreises aus. 
Es kann auch beim Landkreis Ostvorpommern, Pressestelle, Demminer Str. 71 - 74, 17389
Anklam, gegen Erstattung der Versandkosten einzeln oder im Abonnement bezogen werden. 

Au”age: 49.596
Herausgeber: Verlag + Druck Linus Wittich KG, Röbeler Str. 9, 17209 Sietow, 

Tel. 039931/5790 (Zentrale), Fax. 039931/57930
Satz und Druck: Verlag + Druck Linus Wittich KG, Röbeler Str. 9, 17209 Sietow, 

Tel. 039931/5790 (Zentrale), Fax. 039931/57930, 
http://www.wittich.de, E-mail: info@wittich-sietow.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Landrat, Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Der Verlagsleiter. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere all-
gemeinen Geschäftsbedingungen und unsere z. Zt. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht
gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz
des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, ins-
besondere auf Schadensersatz, sind  ausdrücklich ausgeschlossen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwort-
lich ist. Vom Kunden vorgebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus
4C-Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei un-
terschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwieder-
gabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verp”ichten uns zu
keiner Ersatzleistung.
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Entsprechend § 9 Abs. 1 des Straßen- und
Wegegesetzes M-V (StrWG)

vom 13. Januar 1993 (in der derzeit geltenden Fassung) zieht
der Landkreis Ostvorpommern auf Antrag der Gemeinde Groß
Polzin einen Straßenabschnitt, gelegen auf dem Flurstück
255/1 der Flur 1 der Gemarkung Quilow, (siehe Flurkartenaus-
zug) ein. Mit der Veröffentlichung ist die Teileinziehung gemäß
§ 9 Abs. 5 Straßen- und Wegegesetz M-V rechtswirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin des Landkrei-
ses Ostvorpommern, Demminer Straße 71 - 74, 17389 Anklam
einzulegen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/053/07/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-
denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 08. April 2009 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der

ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Ver-
bindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407), für die

Trinkwasserleitung von Ludwigsburg nach
Ludwigsburg-Bungalowsiedlung und Strand

gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 08.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Ludwigs-
burg nach Ludwigsburg-Bungalowsiedlung und Strand

Reg.-Nr. 70.3/LAR/053/07/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Trinkwasserleitung (TWL) AZ
Nenngröße: DN 100
Baujahr: 1979
Schutzstreifen: 1 m beidseitig zur Achse der TWL,

Schutzstreifenbreite: 2 m
Bedeutung: Sicherung der Trinkwasserversorgung für

Ludwigsburg-Bungalowsiedlung und Lud-
wigsburg-Strand. Die Trinkwasserleitung
wurde 1979 verlegt und ist in das Versor-
gungssystem des ZWAB eingebunden. Ei-
ne stabile Trinkwasserversorgung ist somit
gesichert.

Anlage 2

zum Antrag vom 08.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Ludwigs-
burg nach Ludwigsburg-Bungalowsiedlung und Strand

Reg.-Nr. 70.3/LAR/053/07/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).
Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Loissin
Leitungsbezeichnung: Trinkwasserleitung (TWL) AZ

DN 100
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Anlage 2/1

zum Antrag vom 06.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Ludwigs-
burg nach Ludwigsburg-Bungalowsiedlung und Strand

Reg.-Nr. 70.3/LAR/053/07/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden Trinkwasserleitung entsprechend dem
bei der unteren Wasserbehörde vorliegenden Lageplan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung gefährden. Dazu gehören auch das Bep”anzen
mit Bäumen sowie das Lagern von Materialien. Im Übrigen blei-
ben die Rechte des Grundstückseigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist damit
berechtigt, zum Zweck der Ausübung der ihm gewährten Rech-
te in Havariefällen jederzeit das Grundstück zu betreten. Dem
Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten, notwen-
digen Tätigkeiten mitgeteilt.

Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste oder dem vom Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste beauftragten Unternehmen An-
spruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme
der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/053/08/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern gibt
bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste
(ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen, am 08. April
2009 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur
Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer
Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV)
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des
Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BG-
BI. I S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBI. I S. 2407). für die
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Trinkwasserleitung von Loissin nach Ludwigsburg
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden. Ein in der Sache be-
gründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die
betroffene Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde
bzw. dass die vom Antragsteller dargestellte Leitungsführung
nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann nicht damit begründet
werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grund-
stücks besteht. Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wo-

chen nach Bekanntgabe des Antrags eingelegt werden. Ver-
spätet eingehende Widersprüche werden nicht berücksichtigt.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Landrätin als Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvor-
pommern, Demminer Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzule-
gen.

Anlage 1

zum Antrag vom 08.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Loissin nach
Ludwigsburg

Reg.-Nr. 70.3/LAR/053/08/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Trinkwasserleitung (TWL)
Nenngröße: PE100
Baujahr: 1973
Schutzstreifen: 1 m beidseitig zur Achse der TWL,

Schutzstreifenbreite: 2 m
Bedeutung: Sicherung der Trinkwasserversorgung für

den Ort Ludwigsburg. Die Trinkwasserlei-
tung wurde 1973 verlegt und ist in das
Versorgungssystem des ZWAB eingebun-
den. Eine stabile Trinkwasserversorgung
ist somit gesichert.

Anlage 2

zum Antrag vom 08.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Loissin nach
Ludwigsburg

Reg.-Nr. 70.3/LAR/053/08/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).
Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Loissin
Leitungsbezeichnung: Trinkwasserleitung

(TWL) AZ DN 100

Anlage 2/1

zum Antrag vom 08.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Loissin nach
Ludwigsburg

Reg.-Nr. 70.3/LAR/053/08/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden Trinkwasserleitung entsprechend dem
bei der unteren Wasserbehörde vorliegenden Lageplan.
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Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung gefährden. Dazu gehören auch das Bep”anzen
mit Bäumen sowie das Lagern von Materialien. Im Übrigen blei-
ben die Rechte des Grundstückseigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist damit
berechtigt, zum Zweck der Ausübung der ihm gewährten Rech-
te in Havariefällen jederzeit das Grundstück zu betreten. Dem
Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten, notwen-
digen Tätigkeiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste oder dem vom Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste beauftragten Unternehmen An-
spruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme
der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/09/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-
denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 27. April 2009 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der
ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Ver-
bindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407), für die
Trinkwasserverbindungsleitung von Leist nach Oldenhagen
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-

anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen zivil-
rechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden. Ein in der Sache be-
gründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die
betroffene Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde
bzw. dass die vom Antragsteller dargestellte Leitungsführung
nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann nicht damit begründet
werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grund-
stücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 27.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL von Leist nach
Oldenhagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/09/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Trinkwasserversorgungsleitung (TWVL)
Nenngröße: PE 110
Baujahr: 1984
Schutzstreifen: 1 m beidseitig zur Achse der TWVL,

Schutzstreifenbreite: 2 m
Bedeutung: Die Trinkwasserleitung FE 110 wurde

1984 zur Trinkwasserversorgung von Ol-
denhagen verlegt, über Leist Ill und Leist I
mit dem Ortsnetz Neuenkirchen verbun-
den und so an die zentrale Trinkwasser-
versorgung angeschlossen. Für Oldenha-
gen konnte die Versorgungsqualität
wesentlich verbessert werden.
Diese Trinkwasserverbindungsleitung muss
auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben.

Anlage 2

zum Antrag vom 27.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL von Leist nach
Oldenhagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/09/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).
Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Neuenkirchen
Leitungsbezeichnung: Trinkwasserversorgungsleitung

(TWVL) PE 110
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Anlage 2/1

zum Antrag vom 27.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL von Leist nach Ol-
denhagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/09/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß § 4
der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV)
vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasser/Abwasser
Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung, Unterhaltung, zur
Entfernung und Erneuerung der sich auf dem Grundstück be“n-
denden Trinkwasserleitung entsprechend dem bei der unteren
Wasserbehörde vorliegenden Lageplan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen im
Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse keine Ge-
bäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen vorge-
nommen werden, die den Bestand und die sichere Betriebsführung
gefährden. Dazu gehören auch das Bep”anzen mit Bäumen sowie
das Lagern von Materialien. Im Übrigen bleiben die Rechte des
Grundstückseigentümers auf Benutzung des Schutzstreifens un-
berührt. Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist da-
mit berechtigt, zum Zweck der Ausübung der ihm gewährten Rech-
te in Havariefällen jederzeit das Grundstück zu betreten. Dem
Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten, notwendi-
gen Tätigkeiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste oder dem vom Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste beauftragten Unternehmen Anspruch
auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme der
Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/10/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern gibt
bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste
(ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen, am 27. April
2009 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur

Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer
Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV)
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des
Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BG-
Bl. I S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die

Trinkwasserverbindungsleitung von Leist III nach Leist I
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anlage 2
zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke können den
eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der Unte-
ren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern in 17389
Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.:
03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde des Land-
kreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbe-
scheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von vier
Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober 1990
bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen (mit Aus-
nahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungsanlagen)
entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit dokumen-
tiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetrete-
nen Veränderungen müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag
zwischen dem Antragsteller und dem Grundstückseigentümer ge-
klärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf gerich-
tet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990
gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller dargestellte Lei-
tungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann nicht damit be-
gründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des
Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Bekannt-
gabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehende Wider-
sprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch ist schriftlich
oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern, Demminer Straße 71 - 74 in
17389 Anklam, einzulegen

Anlage 1

zum Antrag vom 27.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL von Leist III nach
Leist I

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/10/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Trinkwasserversorgungsleitung (TWVL)
Nenngröße: AZ DN 100
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Baujahr: 1983
Schutzstreifen: 1 m beidseitig zur Achse der TWVL, Schutz-

streifenbreite: 2 m
Bedeutung: Die Trinkwasserleitung AZ DN 100 wurde

1983 im Abschnitt Leist I - Leist III verlegt
und somit an die zentrale Trinkwasserver-
sorgung angeschlossen.
Diese Trinkwasserverbindungsleitung muss
auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben.

Anlage 2

zum Antrag vom 27.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL von Leist III
nach Leist I

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/10/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Neuenkirchen
Leitungsbezeichnung:Trinkwasserversorgungsleitung (TWVL)

AZ DN 100

Anlage 2/1

zum Antrag vom 27.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL von Leist IIl
nach Leist I

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/10/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden Trinkwasserleitung entsprechend dem
bei der unteren Wasserbehörde vorliegenden Lageplan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung gefährden. Dazu gehören auch das Bep”anzen
mit Bäumen sowie das Lagern von Materialien. Im Übrigen blei-
ben die Rechte des Grundstückseigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist damit
berechtigt, zum Zweck der Ausübung der ihm gewährten Rech-
te in Havariefällen jederzeit das Grundstück zu betreten. Dem
Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten, notwen-
digen Tätigkeiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste oder dem vom Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste beauftragten Unternehmen An-
spruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme
der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/11/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-

denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 28. April 2009 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der
ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Ver-
bindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407), für die
Trinkwasserleitung von Leist II nach Neuenkirchen
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden. Ein in der Sache be-
gründeter Widerspruch kann nur daraufgerichtet sein, dass die
betroffene Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde
bzw. dass die vom Antragsteller dargestellte Leitungsführung
nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann nicht damit begründet
werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grund-
stücks besteht. Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wo-
chen nach Bekanntgabe des Antrags eingelegt werden. Ver-
spätet eingehende Widersprüche werden nicht berücksichtigt.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Landrätin als Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvor-
pommern, Demminer Straße 71-74 in 17389 Anklam, einzule-
gen.

Anlage 1

zum Antrag vom 28.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Leist II nach
Neuenkirchen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/11/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Trinkwasserversorgungsleitung (TWVL)
Nenngröße: PE110
Baujahr: 1989
Schutzstreifen: 1 m beidseitig zur Achse der TWVL,

Schutzstreifenbreite: 2 m
Bedeutung: Zur stabilen Trinkwasserversorgung der

Ortsteile Leist, Karrendorf und Oldenhagen
muss die Trinkwasserverbindungsleitung
auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben.

Anlage 2

zum Antrag vom 28.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Leist II nach
Neuenkirchen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/11/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).
Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Neuenkirchen
Leitungsbezeichnung: Trinkwasserversorgungsleitung

(TWVL) PE 110
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Anlage 2/1

zum Antrag vom 28.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL von Leist II nach
Neuenkirchen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/11/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden Trinkwasserleitung entsprechend dem
bei der unteren Wasserbehörde vorliegenden Lageplan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung gefährden. Dazu gehören auch das Bep”anzen
mit Bäumen sowie das Lagern von Materialien. Im Übrigen blei-
ben die Rechte des Grundstückseigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist damit
berechtigt, zum Zweck der Ausübung der ihm gewährten Rech-
te in Havariefällen jederzeit das Grundstück zu betreten. Dem
Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten, notwen-
digen Tätigkeiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste oder dem vom Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste beauftragten Unternehmen An-
spruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme
der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/101/12/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast, Lotsenstraße 4 in
17436 Wolgast, am 24. April 2009 einen Antrag auf Erteilung
der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs.
1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet
des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S.
3900) in Verbindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgeset-

zes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407), für die

Schmutz- und Niederschlagswasserleitung in der Stadt
Wolgast (Poppelberg - Tannenkampweg)

gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 24.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Schmutz- und Nieder-
schlagswasserleitung in Wolgast (Poppelberg -Tannen-
kampweg)

Reg.-Nr. 70.3/LAR/101/12/09
Bei der laut Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung genannten Anlage handelt es sich um eine
Schmutzwasserleitung zur Schmutzwasserbeseitigung sowie
um eine Niederschlagswasserleitung zur Ableitung des Nieder-
schlagswassers von den Grundstücken des Gewerbegebietes
ŒAm Poppelberg•, die in derselben Trasse verlegt wurden. Sie
sind Teil der öffentlichen Abwasseranlage des Antragstellers
und werden ständig betrieben.
Das genaue Jahr der Verlegung der einzelnen Leitungen lässt
sich nicht mehr ermitteln, die einzelnen Abschnitte wurden in den
1970/80er Jahren gebaut. Jedenfalls wurden die Leitungen zum
Stichtag 03. Oktober 1990 im öffentlichen Interesse betrieben.
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Betreiber war die Nordwasser GmbH, deren Rechtsnachfolger
der Antragsteller ist.
Die Anlage besteht aus Schmutzwasserleitungen Steinzeug mit
einer Nennweite von 400 mm und den dazugehörigen Schäch-
ten. Die Niederschlagswasserleitung besteht aus Beton mit ei-
ner Nennweite von 800 bzw. 900 mm und den dazugehörigen
Schächten.
In Abhängigkeit von der Nennweite der Leitungen beträgt die
Breite des Schutzstreifens bei der Schmutzwasserleitung 4 m,
bei der Niederschlagswasserleitung (Nennweite 800 mm) 10 m.
Da die Schmutzwasserleitung in derselben Trasse wie die Nie-
derschlagswasserleitung liegt (Abstand: max. 2 m), reicht ein
gemeinsamer Schutzstreifen von 10 m Breite aus. Er wird ge-
messen jeweils 5 m von der Mittellinie der Niederschlagswas-
serleitung.
Die Verlegetiefe beträgt mindestens 1,0 m Überdeckung.
Der Verlauf in öffentlichen Verkehrswegen wurde beachtet und
diese Flurstücke nicht in die Anlage 2 aufgenommen.

Anlage 2

zum Antrag vom 24.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Schmutz- und Nieder-
schlagswasserleitung in Wolgast (Poppelberg -Tannen-
kampweg)

Reg.-Nr. 70.3/LAR/101/12/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).
Amtsgericht: Wolgast
Grundbuchamt: Wolgast
Grundbuchbezirk: Wolgast
Leitungsbezeichnung: Schmutzwasserleitung (SW-Leitung)

Steinzeug DN 400
Niederschlagswasserleitung (RW-Leitung)
Beton DN 800/DN 900

Anmerkungen/Abkürzungen:
Gbbl.-Nr.: Grundbuchblatt-Nummer
Schlüssel-Nr. 4.1: Anlagen der öffentlichen Abwasserbeseitigung: Für die Förderung, Sammlung und Fortleitung eingerichtete

Leitungen, (Sammel-) Kanäle oder Gräben



Peene-Echo … 14 … Nr. 06/2009

Anlage 2/1

zum Antrag vom 24.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Schmutz- und Nieder-
schlagswasserleitung in Wolgast (Poppelberg -Tannenkamp-
weg)

Reg.-Nr. 70.3/LAR/101/12/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß §
4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-
DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast zur uneinge-
schränkten Betreibung, Unterhaltung, zur Entfernung und Erneue-
rung der sich auf dem Grundstück be“ndenden Niederschlags-
/Schmutzwasserleitung entsprechend den bei der unteren
Wasserbehörde vorliegenden Lageplänen.
Innerhalb des insgesamt 10 m breiten Schutzstreifens dieser Lei-
tungen dürfen im Bereich von 5 m links und 5 m rechts der Lei-
tungstrasse (gemessen von der Mittellinie der Niederschlagswas-
serleitung) keine Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige
Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand und die si-
chere Betriebsführung gefährden. Dazu gehören auch das Be-
p”anzen mit Bäumen sowie das Lagern von Materialien. Im Übri-
gen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers auf
Benutzung des Schutzstreifens unberührt.
Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
- Festland Wolgast ist damit berechtigt, zum Zweck der Ausübung
der ihm gewährten Rechte in Havariefällen jederzeit das Grund-
stück zu betreten.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten, not-
wendigen Tätigkeiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Wasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast oder dem
vom Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
- Festland Wolgast beauftragten Unternehmen Anspruch auf Er-
satzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme der Dienstbar-
keitsbewilligung Schäden entstehen. Der Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast ist
jederzeit berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu las-
sen.

BEKANNTMACHUNG

Pflegearbeiten an Gewässern und 
Deichanlagen 

Gemäß § 66 Absatz 4 des Landeswassergesetzes M-V kündigt
hiermit der Wasser- und Bodenverband ŒUntere Peene• die
Durchführung von Sohl- und Böschungsarbeiten an den in seiner
Unterhaltungslast be“ndlichen Gewässern und Deichen II. Ord-
nung an. Die Arbeiten werden in der Zeit vom
13. Juli bis 30. November 2009
durchgeführt und sind nach dem § 66 Absatz 1 der o. g. Gesetz-
lichkeit von den Eigentümern und Anliegern der Anlagen zu dul-
den. Es ist alles zu unterlassen, was die Durchführung der Unter-
haltungsarbeiten erschwert oder unmöglich macht.
Diesbezügliche Hinweise und Forderungen sind umgehend an die
Geschäftsstelle des Wasser- und Bodenverbandes heranzutra-
gen.

Wasser- und Bodenverband ŒUntere Peene• 
Demminer Landstraße 9, 17389 Anklam 
Telefon 03971/831625

Amtliche Veröffentlichung 
des ZV Wasser/Abwasser Boddenküste 

zum Jahresabschluss 2007

Der ZWAB nimmt für seine Mitgliedsgemeinden die Aufgaben der
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wahr. Das Ver-
bandsgebiet des ZWAB umfasst den gesamten ländlichen Be-
reich um die Hansestadt Greifswald im Bereich des Amtes Land-

hagen, des Amtes Züssow, des Amtes Lubmin sowie zum Teil der
Ämter Wolgast-Land und Peenetal Loitz.
Der ZWAB bestand Ende 2007 unverändert aus 29 Mitgliedsge-
meinden. Dennoch hat sich der Aufgabenumfang im Abwasserbe-
reich um die Stadt Gützkow und die Orte Wackerow, Immenhorst
und Dreizehnhausen erhöht. Die Stadt Güzkow bzw. die Gemein-
de Wackerow waren bereits Verbandsmitglied, hatten die Aufga-
ben für die genannten Orte bisher jedoch nicht übertragen. Die
Gesamtanzahl der Einwohner im Verbandsgebiet betrug Ende
2007 31.393 EW. Mit einem Rückgang von 823 Einwohnern war
die Einwohnerentwicklung nach den Jahren der Steigerung und
Konstanz erstmalig rückläu“g. 
Besonderheiten in der Aufgabenwahrnehmung bestehen in fol-
genden Gemeinden;
- Für die Gemeinden Gribow, Lüssow, Bandelin und die Ortstei-

le der Stadt Gützkow erfolgte die Aufgabenübertragung nur für
die Abwasserentsorgung.

- Die Gemeinden Görmin und Sassen-Trantow haben mit Bei-
tritt zum ZWAB die Aufgaben der Abwasserentsorgung und
Trinkwasserversorgung übertragen. Durch bestehende Verträ-
ge wird die Betriebsführung in der Trinkwasserversorgung je-
doch durch die Stadtwerke Loitz wahrgenommen.

Dienstleistungen nimmt der ZWAB in der Abwasserentsorgung für
die Gemeinde Wüstenfelde wahr.
Der ZWAB führt die Betriebsführung mit eigenem Personal durch.

Darstellung des Geschäftsverlaufes
Die Investitionstätigkeit des ZWAB konzentrierte sich in 2007
auf den Trinkwasserbereich und hier insbesondere auf die Fertig-
stellung des Wasserwerkes Levenhagen und der letzten großen
Verbindungsleitung zwischen dem Wasserwerk Levenhagen und
dem Ort Wackerow. Mit der Fertigstellung dieser Maßnahmen ist
nach dem Abwasserkonzept nunmehr vom Prinzip auch das
Trinkwasserkonzept umgesetzt.
Im laufenden Haushalt haben sich die Umsatzerlöse in beiden
Sparten Wasser und Abwasser im Vergleich zum Vorjahr konstant
entwickelt, ausgenommen die Umsatzerlössteigerung im Abwas-
serbereich durch die oben beschriebene zusätzliche Aufgahenü-
bertragung.
In der Abwasserentsorgung besteht auf Grund der im Wesentli-
chen abgeschlossenen Investitionen eine relativ feste Kosten-
struktur. Schwankungen ergeben sich hier in erster Linie durch die
oben beschriebenen zusätzlichen Aufgaben für die Stadt Gützkow
und die Gemeinde Wackerow sowie durch die Preisentwicklung
bei Einzelpositionen, wie Energie u. ä.
In der Trinkwasserversorgung wird ein vergleichbarer Zustand
erst mit dem Jahr 2008 eintreten. Durch die Aktivierung der letzten
großen Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Trinkwas-
serkonzeptes mit veränderten Folgekosten gab es auch im Jahr
2007 noch einmal größere Veränderungen in der Kostenstruktur,
wodurch Vergleiche mit den Vorjahren schwierig sind.
Über das inzwischen eingeführte geogra“sche Informationssy-
stem konnte die Revision im Bereich des Anlagenbestandes und
dessen räumliche Zuordnung weiter vorangebracht werden. Digi-
tal erfasst sind ca. 100 % des Anlagevermögens Abwasser und
ca. 65 % des Anlagevermögens Trinkwasser. Die Schwierigkeiten
bei der Erfassung des Restvermögens Trinkwasser sind u. a. feh-
lende Bestandsunterlage bei Altanlagen, sodass eine zeitaufwen-
dige ortsbezogene Aufklärung für den Restbestand erforderlich ist.
Im Bereich der Betriebsorganisation ist das im Jahr 2000 erstell-
te Betriebsentwicklungskonzept vom Prinzip umgesetzt. Schwer-
punkte waren:
- Erstellung Personalkonzeption
- Einführung Organisationshandbuch
- Permanente Strukturanpassung durch veränderte Betriebsan-

forderungen
- Einführung einer strukturübergreifenden Betriebssoftware der

Fa. SIV (kVASy)
- Einführung eines geografischen Informationssystems
- Zentralisierung Verwaltung durch einen neuen Betriebshof in

zentraler Lage.
Alle genannten Schwerpunkte werden permanent weiterent-
wickelt. Eine geschlossene Fortschreibung des Betriebsentwick-
lungskonzeptes ist 2008/2009 vorgesehen. Im Jahr 2007 wurde
zur Verbesserung der Analysefähigkeit in den kaufmännischen
Prozessen das System Kosy eingeführt. Das System ermöglicht
die Hinterlegung der Kostenplanung in Verbindung mit einem per-
manenten Zugriff auf alle Buchungsvorgänge zur Auswertung und
Analyse.
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Wirtschaftliche Risiken für die künftige Entwicklung bestehen
durch folgende Vorgänge:
- ggf. notwendiger Neubau der Kläranlage Lubmin an einem an-

deren Standort infolge der Entwicklung eines bedeutenden In-
dustriestandortes im Bereich der Energiewerke Nord GmbH
am jetzigen Standort der alten Kläranlage Lubmin

- Einwohnerentwicklung
- Gebietsreform im Bereich Hansestadt Greifswald und Umland-

gemeinden
Zum Gesamtbereich des Risikomanagement sind im aktuellen Or-
ganisationshandbuch eine Reihe von Einzeldokumenten vorhan-
den. Die vorgesehene Zusammenlassung relevanter Einzeldoku-
mente zu einem zentralen Dokument für das Risikomanagement
ist noch nicht vollzogen.
Vorgänge von besonderer Bedeutung sind:
- Wasserlieferverträge mit der WWG, der Energiewerken Nord

GmbH und den Zweckverband Wasserversorgung & Abwas-
serbeseitigung Insel Usedom, Ückeritz

- Abwassereinleitverträge Abwasserwerk Greifswald
- Wasserlieferungsvertrag ZWAB - Stadtwerke Loitz
Voraussichtliche Entwicklung des Zweckverbandes
Die voraussichtliche Entwicklung im Investitionsbereich ist durch
ein zukünftig geringes Investitionsniveau im Abwasserbereich und
einer ähnlichen Entwicklung im Trinkwasserbereich gekennzeich-
net. Einzige Einschränkung ist, dass das zukünftige Investitionsni-
veau im Trinkwasserbereich erst im Jahr 2008 erreicht wird. Eine
weitere Einschränkung betrifft den Sonderfall Kläranlage Lubmin
im Abwasserbereich. Hier kann sich in Abhängigkeit von der Indu-
strieansiedlung ein Neubau erforderlich machen. Veränderungen
durch Aufnahme neuer Verbandsmitglieder sind in Zukunft eher
unwahrscheinlich. Die Anlagenalterung sowohl im Abwasser- als
auch im Trinkwasserbereich wird entsprechenden Unterhaltungs-
aufwand auf einem hohen Niveau erfordern. Die Einführung eines
Risiokomanagements soll die Beherrschung dieser Entwicklung
unterstützen.
Neben der mittelfristigen Planung schreibt der Verband eine lang-
fristige Planung über 10 Jahre kontinuierlich fort. Die aktuelle Pla-
nung reicht bis in das Jahr 2018 und lässt folgende Aussagen zu:
Die Abschreibungen reichen über den gesamten Zeitraum aus,
um die Tilgung und die Au”ösung von Beiträgen und Zuschüssen
zu “nanzieren. Liquiditätsprobleme aus diesen Vorgängen sind
nicht zu erwarten. Die Zinsen bleiben in etwa gleich, da die
zukünftige Neuverschuldung ab 2008 maximal die Höhe der jährli-
chen Tilgung erreichen soll. Bei den Betriebskosten wird im Ab-
wasserbereich mit einer moderaten Steigerung und im Trinkwas-
serbereich mit einer konstanten Entwicklung gerechnet. Grund für
die Annahme im Trinkwasserbereich ist die Rückführung des
Fremdbezuges von Trinkwasser mit Inbetriebnahme des Wasser-
werkes Levenhagen.
Bei den Erlösen wird mit konstanten Erlösen gerechnet. In Sum-
me bedeutet dies für die Beiträge und Gebühren, dass der ZWAB
davon ausgeht, dass diese weitestgehend konstant bzw. nur mo-
derat erhöht werden müssen. Die vorhandene Unsicherheit resul-
tiert in erster Linie aus der zukünftigen, allgemein rückläu“g pro-
gnostizierten Einwohnerentwicklung.
Vorgenannte Aussagen gehen von der aktuellen Verbands- und
Anlagenstruktur aus. Absehbare Entwicklungen, wie die ange-
strebte Ansiedlung von Gewerbe und Industrie am Standort in
Lubmin, sind zurzeit noch nicht berücksichtigt. Ebenso nicht
berücksichtigt in dieser Aussage sind eventuelle Veränderungen
in der Verbandsstruktur durch die zurzeit auf Landesebene vorbe-
reitete Gebietsreform. Sofern belastbare Grundlagen vorliegen,
werden diese in die Planung eingearbeitet.

Änderung im Bestand der zum ZWAB gehörenden Grundstücke
Zugänge 2007
- Grundstück Kläranlage Breechen
Abgänge 2007
- Flurstück 106 - Sanz

Im Wirtschaftsjahr 2007 wurden im Bereich Abwasser folgen-
de wichtige Investitionen abgeschlossen:
- Erneuerung Abwasserkanal Gartenweg Neuenkirchen

Im Wirtschaftsjahr 2007 wurden im Bereich Trinkwasser fol-
gende wichtige Investitionen abgeschlossen:
- Trinkwasserverbindungsleitung WW Levenhagen - Wackerow
- Fertigstellung WW Levenhagen

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Der Jahresabschluss 2007 wurde durch die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Dr. Schröder & Korth GmbH. Malchin, im Auftrag des
Landesrechnungshofes geprüft. Sie hat folgenden Bestätigungs-
vermerk erteilt:
Ich habe den Jahresabschluss - bestehend ans Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht des Zweckverbandes Was-
ser/Abwasser Boddenküste für das Geschäftsjahr vom 01.01. -
31.12.2007 geprüft. Durch § 15 KPG M-V wurde der Prüfungsge-
genstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die
wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes i. S. v. § 53
Abs. I Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften
und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes liegen in der Ver-
antwortung des Verbandsvorstehers des Zweckverbandes. Meine
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die
wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes abzugeben.
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und §
15 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die wirtschaftlichen Verhätnisse des Zweckverban-
des Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäft-
stätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Zweckverbandes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit
des rechnungslegungsbezogenen internen KontrolIsystems sowie
Nachweise für die Angaben In Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Ver-
bandsvorstehers des Zweckverbandes sowie die Würdigung der
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse habe ich darüber
hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der
wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Ich
hin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für meine Beurteilung bildet. Meine Prüfung hat zu kei-
nen Einwendungen geführt. Nach meiner Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres-
abschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Zweckverbandes. Der Lagebericht steht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Zweckverbandes und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes geben nach meiner
Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.
P”ichtgemäß bestätige ich gem. § 16 Abs. 4 Kommunalprüfungs-
gesetz:
ŒDie Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach mei-
ner p”ichfmäßigen Prüfung den Rechtsvorschriften. Der Jahresab-
schluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die
wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu wesentlichen Beanstan-
dungen keinen Anlass.•

Malchin, den 04.07.2008

gez.
Dipl.-Kfm. Dr. W. Schröder
Wirtschaftsprüfer



Peene-Echo … 16 … Nr. 06/2009

Freigabevermerk des Landesrechnungshofes
ŒAnliegend wird der Bericht des Abschlussprüfers über die Prü-
fung des Jahresabschlusses zum 31.12.2007 in zweifacher
Ausfertigung übersandt.
Der Landesrechnungshof gibt den Prüfungsbericht nach einge-
schränkter Prüfung frei (§ 16 Abs. 3 KPG).
Der Landesrechnungshof weist erneut darauf hin, dass die Ei-
genkapitalausstattung mit 24,9 % nach wie vor noch nicht den
in der Verwaltungsvorschrift zur EigVO allgemein angemessen
Rahmen von 30 - 40 % erreicht.
Der Landesrechnungshof stellt darüber hinaus klar, dass die
sog. Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB für die Mitglieder der
Betriebsleitung keine Anwendung “ndet (§ 22 Abs. 1 Satz 2
EigVO a. F. und § 25 Abs. 2 EigVO n. F.). Im Interesse der öf-
fentlichen Finanzkontrolle erwartet der Landesrechnungshof bei
kommunalen Unternehmen künftig die Beachtung der in seinem
Grundwerk vom 10. März 2009 enthaltenen Grundsätze, die
stets auch Vertragsgegenstand sind.
Bitte beachten Sie die Bestimmungen des § 16 Abs. 5 KPG
über die Bekanntgabe und Offenlegung dieser Unterlagen.•

gez. Dr. Hempel

Datum: 06.05.2009

Beschlussfassung der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Was-
ser/Abwasser Boddenküste hat in ihrer Sitzung am 26.11.2008
den Jahresabschluss 2007 wie folgt festgestellt:
Die Bilanzsumme zum 31.12.07 beträgt 50.752.050,93  
Die Summe der Erträge beläuft sich auf 7.518.822,19  
Die Summe der Aufwendungen auf 7.470.732,37  
Jahresergebnis 48.089,82  

Behandlung des 
Jahresergebnisses: Vortrag auf neue Rechnungen

Feststellung des vorgenannten Jahresergebnisses
mehrheitlich mit 25 von 25 anwesenden Stimmen dafür

Entlastung des Verbandsvorstehers für das Wirtschaftsjahr
2007
Abstimmung mit 24 von 25 anwesenden Stimmen dafür

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 7 Tage nach
Bekanntgabe zu den Sprechzeiten im Sekretariat des Zweck-
verbandes Wasser/Abwasser Boddenküste, Kastanienweg 2,
17498 Diedrichshagen, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Diedrichshagen, den 18.05.09

Zweckverband ŒEnergie- und Technologiestandort 
Freesendorf•

Beschluss 

Die Verbandsversammlung des Zweckverband ŒEnergie- und
Technologiestandort Freesendorf• beschließt die Entlastung
des Verbandsvorstehers zu erteilen.
Die Jahresrechnung wurde durch 2 Verbandsmitglieder geprüft.
Es gab keine Beanstandungen.
Die Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr
2008 kann somit erfolgen.
Der Beschluss ist öffentlich bekanntzumachen.

Abstimmung
- gesetzliche Anzahl der Verbandsmitglieder: 9
- Anwesende: 8
- Ja-Stimmen: 7
- Nein-Stimmen: -
- Enthaltungen: -

Laut § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) wurden folgende Abge-
ordnete von der Abstimmung ausgeschlossen:
- W. Woy

Lubmin, den 3. Mai 2009

Zweckverband ŒEnergie- und Technologiestandort 
Freesendorf•

Beschluss

Die Verbandsversammlung beschließt in ihrer heutigen Sitzung,
dass die geprüfte Jahresrechnung zum Haushaltsjahr 2008
gemäß § 161 i. v. m. § 61 Kommunalverfassung Mecklenburg-
Vorpommern bestätigt werden kann.
Die Jahresrechnung wurde durch 2 Mitglieder der Verbandsver-
sammlung des Zweck Verbandes ŒEnergie- und Technologie-
standort Freesendorf• geprüft. Es gab keine Beanstandungen.
Der Beschluss wird öffentlich im Peene Echo bekannt gemacht.
In die Jahresrechnung und die Erläuterungen kann jeder Ein-
sicht nehmen. In der Zeit vom 08. Juni 09 bis 08. Juli 09 liegt
die Jahresrechnung 2008 im Amt Lubmin - Kämmerei - öffent-
lich aus.
Das Ergebnis der Jahresrechnung wird dem Beschiuss als An-
lage beigefügt.

Abstimmung
- gesetzliche Anzahl der Verbandsmitglieder: 9
- Anwesende: 8
- Ja-Stimmen: 8
- Nein-Stimmen: -
- Enthaltungen: -

Laut § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) wurden folgende Abge-
ordnete von der Abstimmung ausgeschlossen:

Lubmin, den 13. Mai 2009

Anlage zur Beschlussvorlage über die Jahresrech-
nung 2008 des Zweckverbandes Energie- und Tech-

nologiestandort Freesendorf

Die gemäß § 61 Kommunalverfassung M-V durch das zuständi-
ge Gremium der Verbandsversammlung geprüfte Jahresrech-
nung für das Hauhaltsjahr 2008 schließt wie folgt ab:

In EURO
Soll Einnahmen Verwaltungshaushalt 190.459,12
Soll Einnahmen Vermögenshaushalt 3.110.694,32
+ neue Haushaltseinnahmereste 34.489,28
- Abg. alter Haushaltseinnahme    100.000,00
Summe der Soll Einnahmen 3.235.642,72

Soll Ausgaben Verwaltungshaushalt 190.459,12
Soll Ausgaben Vermögenshaushalt 2.824.784,37
Summe der Soll Ausgaben 3.015.243,49

+ neue Haushaltsausgabereste 220.399,23
- Abgang alter Haushaltsausgabereste
- Abgang alter Kassenreste
Summe bereinigter Soll Ausgaben 3.235.642,72

Soll Fehlbetrag 0,00
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Wasser- und Bodenverband ŒRyck-Ziese•
Hauptstr. 2 D
17495 Groß Kiesow

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes
ŒRyck-Ziese• hat am 25. März 2009 in Kemnitz nachfolgende 1.
Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- und Bodenver-
bandes ŒRyck-Ziese• vom 15.03.2005 beschlossen.

1. Satzung zur Änderung der Satzung des
Wasser- und Bodenverbandes ŒRyck-Ziese•

vom 15.03.2005

Die Satzung wird wie folgt geändert:
1. § 4 Abs. 1 erhält folgende Neufassung: 

Œ (1) Mitglieder des Verbandes sind:
1. die Eigentümer von Grundstücken, wenn sie den Nach-

weis erbracht haben, dass ihre Grundstücke nicht der
Grundsteuerpflicht unterliegen

2. die Gemeinden für alle übrigen Flächen.
Die Mitgliedschaft nach Satz 1 Nr. 1 beginnt mit der Aufnah-
me in das Verzeichnis der Mitglieder. Der Nachweis entfällt,
wenn die Eigentümer bereits am 31.12.2008 im Verzeichnis
der Mitglieder erfasst waren.•

2. § 4 Abs. 2 erhält folgende Ergänzung:
ŒDer Vorstand entscheidet über die Aufnahme neuer Mitglie-
der, wenn diese einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen und
den Nachweis erbringen, dass ihre zu veranlagenden
Grundstücke nicht der Grundsteuerpflicht unterliegen. Anträ-
ge, die bis zum 30.09. des laufenden Geschäftsjahres beim
Verband eingehen, können entsprechend § 24 Abs. 1 der
Satzung zur wirksamen Veranlagung im Folgejahr führen.
Bis dahin sind die Beiträge an die jeweilige Gemeinde zu
entrichten.
Mit Aufnahme eines neuen Mitgliedes in das Verzeichnis
der Mitglieder hat dieses Stimmrecht in der Verbandsver-
sammlung entsprechend § 9 der Satzung.•

Groß Kiesow, den 28.04.2009

Genehmigung:
Die Genehmigung der Landrätin des Landkreises Ostvorpom-
mern als untere Aufsichtsbehörde gemäß § 58 Abs. 2 WVG
wurde am 21.04.2009 erteilt.

BEKANNTMACHUNG

Pflegearbeiten an Gewässern und

Deichanlagen

Gemäß § 66 Absatz 4 des Landeswassergesetzes M-V kündigt
hiermit der Wasser- und Bodenverband ŒUntere Peene• die
Durchführung von Sohl- und Böschungsarbeiten an den in sei-
ner Unterhaltungslast be“ndlichen Gewässern und Deichen II.
Ordnung an. Die Arbeiten werden in der Zeit vom

13. Juli bis 30. November 2009

durchgeführt und sind nach dem § 66 Absatz 1 der o. g. Ge-
setzlichkeit von den Eigentümern und Anliegern der Anlagen zu
dulden. Es ist alles zu unterlassen, was die Durchführung der
Unterhaltungsarbeiten erschwert oder unmöglich macht. Dies-
bezügliche Hinweise und Forderungen sind umgehend an die
Geschäftsstelle des Wasser- und Bodenverbandes heranzutra-
gen.

Wasser- und Bodenverband ŒUntere Peene•
Demminer Landstraße 9, 17389 Anklam
Telefon 03971/831625
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Flugplatz Anklam

Tag der offenen Tür am 27.06.09 von 10.00 - 18.00
Uhr

- Eintritt frei -
- Besichtigung von Motorluftfahrzeugen, Segelflugzeug, 

Motorsegler, Ultraleichtflugzeugen, Modellflugzeugen, 
Ballon

- Flugvorführung
- Spielspaß mit dem Aeronauticon
- Mal- und Bastelstraße
- Bau eines Heißluftballons
- Kinderspringburg
- Deftiges vom Grill
- Mittagessen in der Pension zum Flieger
- Gebackenes zur Kaffeezeit
- Rundflüge mit Motorflugzeug und Segelflugzeug

Kultur auf Usedom

Galerie in Benz auch im Frühjahr geöffnet
Im Kulturdorf Benz im Achterland neben der hi-
storischen Dorf-Kirche

Frühjahr 2009

geöffnet jeweils am Freitag, Sonnabend und Sonntag von 10
bis 18 Uhr.
Unter dem Motto Der Zauber einer Landschaft zwischen der
Müritz und der Insel Usedom: Ölbilder von 13 Künstlern und
Künstlerinnen. Ausgestellt in der Halle. Im FEININGER-Kabi-
nett: Unikate und Drucke von Lyonel Feininger (1871-1966) so-
wie das Feininger-Fahrrad der Marke Cleveland Ohio von 1897.
Im JANOSCH-Kabinett: Farb-Radiorungen, Aquarelle und Pla-
kate. Besonders AKTUELL: Gra“k von Armin Mueller-Stahl,
dem Hauptdarsteller im Film Die Buddenbrooks nach dem
berühmten Roman von Thomas Mann.
Wir freuen uns auf ihren Besuch in Benz: Hannelore
Stamm, Hannes Albers

Dorffest in Kemnitz und Rappenhagen 
am 20.6.2009

Kemnitz feiert in diesem Jahr gleich zwei Ereignisse, das all-
jährliche Dorffest und 800 Jahre Rappenhagen. Aus diesem
Grunde werden auch an zwei Orten Feierlichkeiten statt“nden.
Anlässlich der 800 Jahrfeier Rappenhagens hat E. J. Ködder-
mann eine Broschüre über die Geschichte des Dorfes zusam-
mengestellt. 
Alle i nteressierten Bürger aus nah und fern  sind herzlich zu
den statt“ndenden Ereignissen eingeladen. Es gibt für jeden et-
was: Familien, Senioren, große und kleine Kinder können sich
auf Gesang des Kemnitzer Chores, Theater für Kinder, Hun-
destaffelvorführung, Tombola, Modenschau, Tanz und Feuer-
werk, Ausstellung von Künstlern, u.a. M. Perl und A. Kalunga-
Peters, G. Zeidler, Laienschaffenden, Sammlern, u.a. H.
Roggow und Zeichnungen der Schulkinder freuen, Der Jugen-
dclub öffnet, die Sportler tragen ein Fußballspiel AH aus , Hüpf-
burg, Trampolin, Reiten für Groß und Klein, Gokarts, ein Hub-
schrauber und eine Hebebühne sorgen für Abwechslung.
Verkaufsbasare locken mit Büchern, Strickwaren, Keramik, Pat-
chworkarbeiten und kreativem Gestaltetem. Auch für das leibli-
che Wohl ist gesorgt, Kaffee/Kuchen, Gulaschkanone, Softeis,
Gegrilltes stehen ebenfalls bereit.

Ablauf:
16. - 21.6.2009 Dorffest zur Sommersonnenwende in Kem-
nitz und Rappenhagen

Dienstag, 16.6.2009
19.00 Uhr ŒKemnitz gehörte den Schweden•, Vortrag von P.

Staak im Pfarrhaus
Donnerstag, 18.6.2009
19.00 Uhr ŒGorch Fock und zwei Segelschulschiffe•, platt-

deutscher Abend mit M. Krüger im Pfarrhaus
Freitag, 19.6.2009
18.00 Uhr Fußballturnier der Alte Herrenmannschaft, Kem-

nitzer Sportplatz
Sonnabend, 20.6.2009
9.30 Uhr Open Air Gottesdienst mit Chor und Bläser-

gruppe in Rappenhagen zur 800 Jahrfeier,
anschließend Blasmusik, Brunch, Hüpfburg u. a.

Ab 
12.30 Uhr Kemnitzer Sportplatz mit zünftigem Mittagessen

aus der Gulaschkanone
Zur Blasmusik des Jugendblasorchesters

12.30 Ausstellungseröffnung im Gemeindezentrum
14.30 Uhr Tanzshow der Grundschule Kemnitz
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15.15 Uhr Buntes Programm mit dem Volkschor Kemnitz auf
der Hauptbühne

16.00 Uhr Modenschau von Kemnitzern für Kemnitzer ( Ad-
ler-Moden )

16.30 Schau der Hundestaffel des Wolgaster Hundever-
eins auf dem Sportplatz

17.00 Uhr Theater für Kinder ŒIm Silberland• im Saal der
Feuerwehr

18.00 Uhr 6. Kemnitzer Steinwurf, für alle Kräftigen 
19.00 Uhr Ermittlung der Tombola - GewinnerInnen
20.00 Uhr  Wir bitten zum Tanz für Jung und Alt auf dem

Festplatz
oder im Gemeindezentrum mit Herrn Buchfink

23.00 Uhr Feuerwerk zur Sommersonnenwende 
Ende gegen 2.00 Uhr

Sonntag, 21.6.2009 
14.00 Uhr Zum Ausklang singt der Lubminer Chor in der Kemnitzer

Kirche
Anschließend fröhliches Kaffeetrinken im Pfarrgarten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Initiativgruppe Kemnitz/Rappenhagen

Auf dem Rathausplatz und 
der Innenstadt in Wolgast

Was erwartet Sie an diesem Wochenende auf der Büh-
ne

Samstag, den 13. Juni 2009
11.00 Uhr 1. Pommersches Blasorchester
und Swing Connection
12.30 Uhr
13.30 Uhr Musikschule Fröhlich
14.45 Uhr Seniorenchor Wolgast
15.30 Uhr Kinderprogramm
16.00 Uhr BlockflötenEnsemble der KMS OVP
16.30 Uhr Kinderprogramm
18.00 Uhr Modenschau
18.30 Uhr Party-Band Peenebunker
19.00 Uhr Tanzgruppe
19.30 Uhr Hip-Hop- und Pop-Gruppe M.I.N.D.
gegen
21.00 Uhr das 1. Wolgast Bettenrennen

zum Abschluss erleben wir einen Feuerspucker

Sonntag, den 14. Juni 2009
11.00 Uhr Pommersche Bläsergruppe
12.00 Uhr Akkordeon-Orchester KMS OVP
12.45 Uhr Schüler-Klezmer-Trio KMS OVP
13.30 Uhr Chor und Orchester

Runge-Gymnasium

14.30 Uhr ŒKlezmorins• KMS OVP
15.15 Uhr Peenebunker Œunplugged•
16.00 Uhr ŒSwing time• Big Band KMS
16.45 Uhr Posaunenchor
17.00 Uhr Abschlusskonzert in St. Petri

ŒCantare continuo• aus Anlass des 10-jährigen Be-
stehens des Chores mit geladenen Chören

Weitere Höhepunkte am Samstag, den 13. Juni 2009

In der Steinstraße wird es um 14.30 Uhr eine Modenschau mit
Schaufrisieren, Schminktipps und den neusten Modelle verschie-
dener Sonnenbrillen geben.
In der Langen Straße in -Wohn-Deko-Accente- gibt es eine
Schmuckparty mit Verlosung.
Hier wird sich auch die Phänomenta Peenemünde sowie die Fahr-
schule Ehrke präsentieren.
In der Wilhelmstraße wird eine Automeile statt“nden und um
18.00 Uhr veranstaltet 
Frau Bartelt -Radio Dietze- eine Vorführung zum Thema ŒDampf-
garen• mit anschließender Verkostung.
Vorm Café ŒBiedenweg• erklingt Livemusik, es gibt einen
Flohmarkt, Wildlife aus Trassenheide mit einem Streichelzoo, der
Tierpark Wolgast ist vor Ort. Weiterhin ist eine Hüpfburg, Kinder-
schminken und die Hexe Klex lädt alle Kinder in ihre Zauberküche
ein.
Die Geschäfte haben an diesem Tag bis 22.00 Uhr geöffnet und la-
den zum Shopping und Schauen ein. Darüber hinaus denken sich
auch die anderen Innenstadthändler Überraschungen für Sie aus.
Im Gasthaus am Fischmarkt kann zum Schluss noch das Tanzbein
geschwungen werden.

Schul- und Kitanachrichten

LILIENTHAL
GYMNASIUM

ANKLAM

Wir laden alle Eltern sowie Schüler des Lilienthal-Gymnasiums und
natürlich alle Interessenten ganz herzlich zum Abend der offenen
Türen am Freitag, dem 19.06.2009, in das Gymnasium Anklam
ein. Der Ablauf ist folgendermaßen angedacht:
Den Eltern und Schülern stehen alle Lehrer zu einem persönlichen
Gespräch im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr zur Verfügung.
Um unnötige Wartezeiten bei dieser Lehrersprechstunde zu verhin-
dern, erbitten wir eine Voranmeldung am besten über den
Sohn/die Tochter direkt bei dem betreffenden Lehrer bis zum
15.06.2009. Die genaue Terminisierung ist deshalb erforderlich,
weil es Überschneidungen mit dem kulturellen Teil des Tages ge-
ben kann. Bei Nachfrage am Infopoint (Eingangsbereich des Alt-
baus) gelingt an jenem Freitag dann sicherlich eine schnelle Orien-
tierung, um den jeweiligen Fachlehrer zu erreichen. Die
Klassenleiter werden z. T. Elternversammlungen anbieten, zu de-
nen gesonderte Einladungen ausgegeben werden.
Ein spezielles Angebot macht die Schulleitung den Eltern, die ihre
Kinder noch nicht am Gymnasium angemeldet haben. Dabei
geht es uns im Besonderen um die Erläuterung der fremdsprachli-
chen Voraussetzungen für den gymnasialen Bildungsgang. Eben-
so wollen wir den Bildungsgang, der zur allgemeinen Hochschulrei-
fe führt, erklären und den Schülern und Eltern unser Schulpro“l
aufzeigen. Vielleicht gelingt diesen Interessenten eine telefonische
Voranmeldung im Sekretariat unserer Schule (Tel. 03971/243187)
Wiederum bieten wir in diesem Schuljahr für den Zeitraum der El-
ternversammlungen, also von 18.00 bis 19.00 Uhr, bei Interesse ei-
nen Kindergarten für die ŒKünftigen• im Schulklub an. Die Zeit von
16.00 Uhr bis ungefähr 21.30 Uhr ist gefüllt mit sportlichen Aktivitä-
ten in der Turnhalle, Ausstellungen im Schulhaus, kulturellen Dar-
bietungen in der Aula bzw. Foyer und anderer Kurzweil. Den ge-
nauen Ablaufplan “nden Sie wiederum als Aushänge im
Schulgebäude bzw. am Infopoint an diesem Abend und auf unse-
rer Homepage ab 17.06.2009 unter www.lilienthal-gymnasium.de.
Außerdem sei gestattet, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass
die Gelegenheit bestehen wird, u. a. in der Cafeteria einzukehren.

Stähle
Schulleiter
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Literatur-und Kunsttreff Anklam

Ausstellungen:

Vom 3. Juni bis Ende Juli
stellt hier Barbara Wildemann aus Karlshagen eigene Malarbei-
ten aus.
Ihr folgt von Anfang August bis etwa Mitte September
Melitta Repkowski aus Lassan mit Malereien und Gra“ken.
Danach stellt der Kunstpreisträger Maler, Gra“ker und Illustrator
Gerhard Frank Stiehler Lichtenberg (aus Stollberg, Erzgebirge
beziehungsweise Karlshagen auf Usedom) eigene Werke aus
und hält einen Vortrag über eine neue Form gra“schen Schaf-
fens.

Lesungen

im Literaturcafé ŒVis-a-vis•, neben dem Anklamer Steintor:

Mittwoch, 10. Juni, 15.30 Uhr
Wolfgang Schreyer: ŒDer Leuchtturm•

Mittwoch, 24. Juni, 15.30 Uhr
G. Pridöhl: ŒAnklamer Schicksale - Blutzoll für die Freiheit• (Teil
2)

Mittwoch, 22. Juli, 15.30 Uhr
Prof. Dr. Karl-Ewald Tietz: ŒDie Vineta-Sage in der nationalen
und internationalen Literatur•

Über nachfolgende Veranstaltungen wird zu gegebener Zeit in-
formiert.
Für die Reihe ŒAnklamer Schicksale• liest Pridöhl aus erschie-
nenen eigenen Büchern und folgt tatsächlichen Begebenheiten. 
Thema des 2.Teils der ŒAnklamer Schicksale•: Verfolgung, Lei-
den und Hinrichtung junger Anklamer LPD-Mitglieder durch die
Sowjets.
Geplant ist eine weitere Lesung im Rahmen ŒAnklamer Schick-
sale•. Anfang der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts
wurde der Anklamer Elektro-Meister Wilhelm Lehmann aus der

Leipziger Allee wegen Spionage vor Gericht gestellt und ent-
hauptet. Pridöhl hatte den Fall mit Einverständnis von Peter
Lehmann, dem Sohn des Hingerichteten, recherchiert und ihm
ein Kapitel in einem seiner Bücher gewidmet.

Quer durch Anklam - 
Peeneschwimmen 2009

13. Peeneschwimmen - ŒQuer durch
Anklam•

Datum: Sonnabend, 15. August 2009
Ort: Anklam, am Bollwerk (zwischen Auto- und

Fußgängerbrücke)
Veranstalter: DRK Wasserwacht Anklam

in Zusammenarbeit mit der Hansestadt
Anklam

Anmeldungen: bei: Rainer Gütschow
Gellendiner Weg 20 d
17389 Anklam
0171/7059447

oder: Angela Teske
03971/200332

oder: Sebastian Gibb
E-Mail: sebastiangibb@
wasserwachtanklam.de

oder: am Veranstaltungstag an der 
Anmeldung von 9.30 - 10.15 Uhr

Meldegebühren: 10,00 EUR bei Bankeinzahlung bis
zum 07.08.2009 (Nachweis
bitte vorlegen)

12,00 EUR bei Barzahlung am
Veranstaltungstag

Bankverbindung: Volksbank Demmin
Konto 112400028, BLZ 15091674
Kennwort: PEENESCHWIMMEN

Anreise/
Übernachtung: Es besteht die Möglichkeit, bereits am

Freitag anzureisen und dann auf dem örtli-
chen Zeltplatz zu übernachten.

Teilnahme-
bedingungen: Die Schwimmstrecke beträgt ca. 900 m.

Der Start erfolgt auf eigene Gefahr.
Mindestalter: 10 Jahre (Jugendliche unter 18 Jahren nur

mit schriftlichem Einverständnis der Eltern)
Mit der Abgabe der Anmeldung erklärt sich
der Teilnehmer bereit, dass seine Daten
erfasst, gespeichert und gegebenenfalls
auch veröffentlicht werden.

Altersklassen: Einzel: Offene Wertung und AK 10 - 14,
AK 15 - 19, AK 20 - 29, AK 30 - 39, usw.
(jeweils männlich/weiblich)

Auszeichnungen: Es winken zahlreiche Preise. Außerdem
erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde und
ein T-Shirt.

Ablauf: 9.30 bis 10.15 Uhr - Anmel-
dung/Registrierung
10.30 Uhr - Eröffnung
10.45 Uhr - Übergang zum Start
11.00 Uhr - Start des Schwimmens
ca. 11.15 Uhr - Eintreffen der ersten
Schwimmer im Ziel
ca. 12.00 Uhr - Demonstration einer Ret-
tungsübung durch die DRK-Wasserwacht
Anklam
ca. 12.45 Uhr - Siegerehrung
ca. 13.00 Uhr - Ende

Volkssport für Jedermann-Frau
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Hansestadt Anklam

6. Anklamer Hansefest vom 14. bis 16. August 2009 

Auch in diesem Jahr lädt die Hansestadt Anklam zum Hanse-
fest an der Peene ein.
Den Besuchern wird ein vielfältiges Programm geboten. Dazu
gehören die schon traditionellen Sportwettbewerbe, wie das
Kutterwettrudern, das Peeneschwimmen sowie das Gummi-En-
ten-Wettrennen.
Bewerbungen zu diesen Wettbewerben sind noch möglich (s.
Ausschreibungen).
Aber auch ein breites Spektrum an Kultur wird auf den Bühnen
und Plätzen präsentiert.
Auch hier ist die Mitwirkung der Vereine der Hansestadt An-
klam erwünscht.
Bewerbungen richten Sie bitte umgehend an:

Hansestadt Anklam
Fachbereich 1 
SG Bildung, Kultur, Jugend, Sport, Tourismus
Markt 3 
17389 Anklam
Tel. 03971/835137
E-Mail: Dr.Hornburg@anklam.de

Also, schon mal vormerken: 
Freitag, 14. August bis Sonntag, 16. August 2009 - 6. Ankla-
mer Hansefest!

Anmeldung für den Hansemarkt

Seit Jahren ist der Hansemarkt ein fester Bestandteil des Ankla-
mer Hansefestes.
Noch besteht die Möglichkeit, eine Bewerbung zur Teilnahme
am Hansemarkt einzureichen. Bedingung ist allerdings ein ent-
sprechendes Sortiment, das dem Charakter und Anliegen des
Hansefestes gerecht wird. Dazu gehören maritime Produkte,
Kunsthandwerk, historisches Handwerk und ähnliche Angebote,
jedoch nicht handelsübliche Waren des täglichen Bedarfs.
Wünschenswert, entsprechend Ihrer Möglichkeiten, sind eine
mittelalterliche Dekoration der Stände sowie eine entsprechen-
de Kleidung des Standpersonals.

Folgende Geschäftszeiten sind vorgesehen: 
Freitag von 12.00 bis 19.00 Uhr,
Samstag von 10.00 bis 19.00 Uhr,
Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr.

Verlängerte Öffnungszeiten darüber hinaus sind möglich und
erwünscht.
Stände, die Getränke und Esswaren anbieten, sind bis eine
Stunde vor Ende der Veranstaltung zu öffnen. Ausschank-
schluss ist spätestens eine halbe Stunde vor dem Ende der
Veranstaltung.
Sollten Sie Interesse an einer Teilnahme haben, richten Sie Ihre
Bewerbung bitte an:

Hansestadt Anklam
Fachbereich 1
SG Bildung, Kultur, Jugend, Sport, Tourismus
Dr. Wilfried Hornburg 
Markt 3
17389 Anklam 
Telefon: 03971/835-137
Fax: 03971/835-250
E-Mail: Dr.Hornburg@anklam.de

Fotos: Dr. W. Hornburg

Wettbewerbsausschreibung Kutterwettrudern

Der Wettbewerb um den Pokal des Bürgermeisters der
Hansestadt Anklam wird ausgeschrieben.

Folgende Bedingungen gelten:
- Mannschaftsstärke 10 Personen plus 

Steuermann/-Frau
- Mindestalter der Teilnehmer 13 Jahre
- Startgebühren keine
- Startzeit Samstag, 15. August 2009, 

ab 13.00 Uhr
- Streckenlänge ca. 1000 m
- Streckenverlauf vom Wasserwanderrastplatz 

bis zur Fußgängerbrücke
- Setzen der Startfolge 12.00 Uhr am Bollwerk bei 

der Weisseritz - Teilnahme 
eines Vertreters von jeder 
Besatzung!

Ihre Anmeldung richten Sie bitte bis zum 24. Juli 2009 an die
Hansestadt Anklam
Fachbereich 1 
SG Bildung, Kultur, Jugend, Sport, Tourismus
Markt 3 
17389 Anklam
Tel. 03971/835137
E-Mail: Dr.Hornburg@anklam.de  

oder an den 

Seesportclub Anklam e. V.
Schanzenberg 1
17389 Anklam
Tel. 03971/210577

Die Kutter und die Ruder werden vom Seesportclub zur Verfü-
gung gestellt. Eine fachliche Anleitung erfolgt ebenfalls durch
den Seesportclub. 
Absprachen, auch zu Trainingszeiten, können mit Herrn
Neukirch telefonisch unter 03971/210577 getroffen werden.
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Familienzentrum

Pfingstferienangebot von 10.00 - 16.00 Uhr:

02.06.09 Stoffgestaltung mit Kartoffeldruck
03.06.09 Kino
04.06.09 Muffins backen
05.06.09 Volleyballturnier
Zusätzlich zu unseren Veranstaltungsangeboten hat unser Famili-
encafé täglich für Sie von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Es werden klei-
ne Snacks, Eis und Getränke angeboten.
In unserem täglichen offenen Kinder- und Jugendbereich gibt es
vielfältige Betätigungsfelder, z.B. Billard, Tischfußball und Air-
hockey. In unserem Clubraum können die Kinder und Jugendli-
chen nicht nur unter Aufsicht die Hausaufgaben erledigen, son-
dern auch an der Play-Station, an der Wii und bei Brettspielen ihr
logisches Denken testen. Im Computerkabinett wird das Projekt
ŒBerufsfrühorientierung• angeboten.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, Bewerbungsunterlagen und an-
deres zu erstellen. Für den kreativen Bereich steht ein Bastelzim-
mer zur Verfügung (Gruppen bitte mit Voranmeldung).
Zu unserem Service gehören auch die Vermietung von Räumlich-
keiten für Beratungen und Familienfeiern und die Ausrichtung von
Kindergeburtstagen.
Gern stehen wir Ihnen unter der Tel.- Nr. 03836/202056 bzw. Fax
202060 zur Verfügung

Arbeitsloseninitiative M-V Nord-Ost e. V.

Frau Jannek
Demminer Str. 5 a
17389 Anklam
Tel. 03971/211287

Veranstaltungsplan - Juni 2009

03.06.2009 09.00 Uhr Erwerbslosenfrühstück
04.06.2009 10.00 Uhr Kindersachenbasar
08.06.2009 10.00 Uhr Handarbeit
10.06.2009 09.00 Uhr Wanderung an die Peene
15.06.2009 10.00 Uhr Handarbeit
18.06.2009 09.00 Uhr Kreatives Gestalten
22.06.2009 10.00 Uhr Handarbeit
29.06.2009 10.00 Uhr Handarbeit

Kurzfristige Veranstaltungen werden in der Tagespresse veröf-
fentlicht.

Veranstaltungsplan - Juli 2009

01.07.2009 09.00 Uhr Erwerbslosenfrühstück
02.07.2009 08.00 Uhr Fahrt ins Freibad Friedland

(bei Badewetter)
06.07.2009 10.00 Uhr Handarbeit
09.07.2009 10.00 Uhr Frauenrunde mit Rezeptetausch
13.07.2009 10.00 Uhr Handarbeit
16.07.2009 09.00 Uhr Museumsbesuch
20.07.2009 10.00 Uhr Handarbeit
23.07.2009 10.00 Uhr Wanderung in die nähere

Umgebung
27.07.2009 10.00 Uhr Handarbeit
30.07.2009 10.00 Uhr Kreatives

Kurzfristige Veranstaltungen werden in der Tagespresse veröf-
fentlicht.

Unsere Angebote für Sie:
Sprechstunden:
Montag 08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 08.00 - 10.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 08.00 - 10.00 Uhr
Donnerstag 08.00 - 11.30 Uhr
Freitag 08.00 - 10.00 Uhr

Jede Beratung ist kostenlos und vertraulich.
Wir helfen durch:
Begleitungen zu Behörden und Ämtern

Durch“ihrung von Hausbesuchen
Sozialpolitische Interessenvertretung für kranke und hilfebedürfti-
ge Menschen
Beratungs- u. Betreuungstätigkeit in sozialen Angelegenheiten
Hilfeleistung bei Antragstellungen
Unterstützung bei familiären Problemen/Begleitung zur Interventi-
onsstelle
Durchführung von Veranstaltungen für Erwachsene, Kinder u. Ju-
gendliche
Hilfe in sozialen Notsituationen
Kopierarbeiten
Durchführung von Veranstaltungen
Beratungs- und Begleitservice für ältere Menschen
Beratungs- und Begleitservice für Migranten und Spätaussiedler
Nähstube (Reparatur und Änderung)
Bildungsangebote

pro familia Wolgast lädt ein:

Am 23.06.2009 um 19.00 Uhr führen wir in unserer Beratungsstel-
le in der Chausseestraße 56 einen Informationsabend zum Eltern-
kurs ŒTriple P • durch.
Was soll ich tun, wenn mein Kind einen Wutanfall hat? Wie soll ich
reagieren, wenn mein Kind nicht auf mich hört? Ich will mein Kind
nicht anschreien und trotzdem passiert es immer wieder!
Solche und ähnliche Situationen kennen wohl die meisten Eltern.
Der Elternkurs bietet Unterstützung, Hilfe und mehr Sicherheit bei
der Erziehung Ihrer Kinder.
Sie lernen neue Strategien für den Umgang mit Alltagsproblemen,
so dass Sie nicht mehr schimpfen oder schreien müssen und ler-
nen ein angenehmes Familienklima zu erhalten.
Der Kurs ist für Eltern, die Kinder im Alter bis 12 Jahren haben,
geeignet.
Sie können sich gern für den Infoabend unter 03836/200045 an-
melden!

KS Wohnresidenz Anklam GmbH

Buchenweg 02, 17389 Anklam,
Tel. 03971/2580; Fax 03971/258258

Veranstaltungen im Monat Juni 2009

Seniorensport 
jeden Dienstag (09.06/16.06./23.06/ 30.06) von 15.00 bis 16.00
Uhr.
Jeden Mittwoch und Sonntag ab 14.00 bis 16.00 Uhr Kaf-
feenachmittag im Restaurant

05.06.09 ab 10.00 Uhr Bekleidungsverkauf
18.06.09 ab 16.30 Uhr Grillabend im Restaurant/

Bitte Anmelden!
19.06.09 um 15.00 Uhr Bingonachmittag
25.06.09 um 14.30 Uhr Vortrag zum Thema:

ŒSchüssler Salze•
26.06.09 um 14.30 Uhr Kinonachmittag

Jeden Montag von 18.00 bis 19.00 Uhr Wassergymnastik im
Bewegungsbecken für Senioren.

Die Öffnungszeiten und Schließzeiten des Bewegungsba-
des und der Sauna:
Montag geschlossen
Dienstag von 13.00 - 21.00 Uhr (Frauen)
Mittwoch von 13.00 - 21.00 Uhr
Donnerstag von 13.00 - 21.00 Uhr
Freitag von 14.00 - 21.00 Uhr

An den Feiertagen hat unsere Badelandschaft geschlossen.
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Weiberwirtschaft

Unsere Veranstaltungen Juni 2009

Individuelle Beratung:
Wir helfen beim:
Ausfüllen von Anträgen
Formulieren von Widersprüchen
Beantworten der Amtspost

dienstags, 09.06.09, 16.06.09, 23.06.09, 30.06.09
von 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Beratung durch den Mieterbund:
Sie erhalten fachkundige Beratung
rund um das Thema Mietrecht
mittwochs, 10.06.09, 24.06.09
von 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Für Körper, Geist und Seele:
Tai-Chi mit Kursleiterin Frau Harder -
Meditative Bewegungskunst aus China
donnerstags, 04.06.09, 11.06.09, 18.06.09, 25.06.09
von 17.00 Uhr - 18.30 Uhr

Yoga mit Kursleiterin Frau Rühle -
Ein Weg zur ganzheitlichen Gesundheit
montags, 08.06.09, 15.06.09, 22.06.09, 29.06.09
von 17.00 Uhr - 18.30 Uhr

Bildung, Kunst und Kultur:
04. Juni 2009; 10.00 Uhr - 11.30 Uhr ŒOpstapje - Schritt für
Schritt•
Ein Spiel- und Lernprogramm für sehr junge Kinder und Eltern
mit Cornelia Zimmermann, Kinderbetreuung während der Ver-
anstaltung.
09. Juni 2009; 15.00 Uhr - 17.00 Uhr Kräuterwanderung mit Si-
mone Schaefer
19. Juni 2009 - 31. August 2009
ŒUnterwegs durch Vorpommern und Rügen•
Dieter Fuhrmann, Öl- und Acrylmalerei Ausstellungseröffnung
19. Juni 2009; 17.00 Uhr
10.06.00, 17.06.09, 24.06.09; 19.00 Uhr - 21.00 Uhr ŒSchönheit
mit allen Sinnen• - Gesichtsformen und Frisuren Schönheitskurs
für jeder ŒMan(n)• und jede Frau mit Manuela Binieck
16. Juni 2009; 18.30 Uhr ŒAllergien wirksam heilen•
mit der Heilpraktikerin Dr. Sigrid Pfeiffer

ŒWeiberwirtschaft• - Frauen- und Familienzentrum 
An der Stadtmauer 10, 17438 Wolgast,  Telefon:
03836/205060, Fax: 03836/205061
E-Mail: weiber.baltic@web.de, www.baltic-ev.de

Ausschreibung

12. Inlineskater-Lauf 2009

Datum: Samstag: 27. Juni 2009
Zeit: Treff: ab 8.00 Uhr

Wolgast/Sporthalle Hufelandstr.
Start: 10.00 Uhr
Ankunft: gegen 14.30 Uhr
Veranstalter: Stadt Wolgast

1. Wolgaster Bewegungsverein 2000 e. V.
03836/251207
Fax: 2514207
E-Mail: regina.frank@wolgast.de

Streckenplan: Start: Wolgast/Sporthalle - Hufelandstr. nach
Mölschow; über Trassenheide - Pee-
nemünde - Trassenheide Bannemin,
zurück nach Wolgast

Strecke: Insges.:ca. 50 km asphaltierte Straße und Rad-
fahrwege

org. Hinweise: In den Pausen werden Getränke und Obst
ausgegeben. Mittagessen inklusive
streckenweises Mitfahren in Begleitfahr-
zeugen ist möglich!

Teilnahmebedingung:
Alter: Jugendliche ab 14 Jahre,

Kinder nur in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten
Schutzausrüstung wichtig!
Anmeldung und Zahlung der
Teilnahmegebühr:
10,00    bis 07. Juni 2009
danach 12,00  
bei 1. Wolgaster Bewegungsverein
2000 e. V.
Kt.-Nr.: 2141000
BLZ.: 13061008
Volksbank Wolgast e.G.
Stichwort: Name/Inlineskaterlauf 2009

Anmeldung: Stadt Wolgast, Schul-, Kultur- und 
Sportamt, Burgstr. 6, 17438 Wolgast

jugend peenebunker
Juni

Mo. 01.06. ab 10.00 Uhr Hohendorf, Kinderfest
Di. 02.06. um 06.00 Uhr! Fahrt zum Heidepark 

(siehe Liste!)
Mi. 03.06. um 10.00 Uhr Fahrt zum Hansedom 

(siehe Liste)
Do. 04.06. 19.30 Uhr KINO Die Brücke
Sa. 06.06. ab 14.00 Uhr Du-bist-Wolgast-Tag

Parkplatz Bibliothek JH
geschlossen
M.I.N.D., Max aka Reimzeit, 
Peenebunker-Partyband, 
verschiedene 
Überraschungen!!!

ab 19 Uhr Konzert der Gruppe KARAT!
(Eintritt frei!!!)

So. 07.06. früh Wir gehen zur Wahl
Do. 11.06. 19.30 Uhr KINO Soweit die Füße tragen
Sa. 13.06. ab 11.00 Uhr Erdbeerfest Rathausplatz 

Jugendhaus bis 18 Uhr geöffnet
M.I.N.D., Max aka Reimzeit, 
Peenebunker-Partyband, 
Modenschau,
verschiedene Überraschungen!

So. 14.06. ab 11.00 Uhr Tag der Musik
Rathausplatz 
15.15 Uhr Peenebunker
unplugged

Do. 18.06. 19.30 Uhr KINO Die Abenteuer des 
Werner Holt

Do. 25.06. 19.30 Uhr KINO Krücke
Fr. 26.06. 19.30 Uhr Rocknacht im Peenebunker 

Drei Bands und ein Stil
Sa. 27.06. ab 09.00 Uhr Inlineskater-Lauf

KINO im peenebunker Juni 2009 Motto:

Krieg und Frieden

04. Juni - Die Brücke [BRD 1959; 104 min]
Bernhard Wickis berühmter Kriegs“lm wurde mehrfach ausge-
zeichnet und u. a. für den Oscar nominiert. Er erzählt von den
letzten Kriegstagen 1945 in einer bayerischen Kleinstadt, in der
sieben noch minderjährige Jungen den militärisch sinnlosen Be-
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fehl erhalten, eine Brücke vor den anrückenden US-Truppen zu
verteidigen. Der einzige Erwachsene dieser Mission, Unterof“-
zier Heilmann, überlebt nicht lange. Allein mit ihrer Aufgabe wer-
den die Schuljungen, einer nach dem anderen, ihr Leben lassen.
Am Ende wird nur einer von ihnen die Brücke überleben.

11. Juni - Soweit die Füße tragen [D 2001; 151 min]
Ver“lmung des Tatsachenromans von Josef Martin Bauer. Die Freu-
de bei den kranken und halb erfrorenen deutschen Kriegsgefangenen
ist groß. Nach tagelangen Fußmärschen durch die sibirische Eiswü-
ste löst der Anblick der schützenden Baracken des Kriegsgefange-
nenlagers Jubel aus. Doch die Bedingungen im sowjetischen Arbeits-
lager erweisen sich als hart und kosten vielen Soldaten das Leben.
Clemens Forell (Bernhard Bettermann) gelingt dank der Hilfe des
deutschen Lagerarztes (Michael Mendl) die Flucht aus der Gefangen-
schaft. Doch hinter dem Stacheldraht warten hunderte Kilometer Eis-
wüste. Es gelingt ihm zwar, seine Verfolger abzuschütteln, aber
schon bald ist er mitten in der gefrorenen Landschaft ohne Nahrung.
Mit viel Glück tötet er einen Seehund, der ihm das Überleben sichert.
In den nächsten Tagen trifft er auf sibirische Goldgräber, dann wird er
von einem Schamanen aufgenommen. Noch immer trennen ihn je-
doch etliche Kilometer von seiner Frau und seinen Kindern. Drei Jah-
re ist er unterwegs - auf Eisenbahnwaggons, mit dem Boot und meist
zu Fuß. Über 14.000 Kilometer legt er auf seiner Flucht zurück. Erst
an Weihnachten 1952 kann er seine Familie wiedersehen, die er acht
Jahre zuvor für einen schon verlorenen Krieg verlassen musste.

18. Juni - Die Abenteuer des Werner Holt [DDR 1964; 
165 min]
Der Soldat Werner Holt (Klaus-Peter Thiele) kämpft kurz vor
Ende des Zweiten Weltkrieges an der zusammenbrechenden
Ostfront und hält Rückschau auf sein junges Leben - vor allem
auf die langjährige Freundschaft mit seinem ehemaligen Klas-
senkameraden Gilbert Wolzow, der inzwischen zum befehlsha-
benden Unterof“zier aufgestiegen ist. Einst waren sie gemein-
sam fanatische NS-Anhänger, doch Holt, der Zeuge eines
SS-Massakers und der Ermordung eines Schulfreundes wurde,
zweifelt. Er rettet eine slowakische Frau vor der Hinrichtung,
kann sich jedoch noch nicht zum offenen Widerstand entsch-
ließen. Zuletzt löst er sich aus seiner Erstarrung und wendet
sich gegen Wolzow.

25. Juni - Krücke [D 1993; 98 min]
Februar 1945. Die letzten Kriegswirren bereiten überall ein le-
bensgefährliches Chaos. An einem kleinen schlesischen Bahnhof
verliert der 13jährige Tom (Götz Behrendt) seine Mutter und ist
plötzlich allein. Im zerstörten Wien “ndet er den einbeinigen
Kriegskrüppel ŒKrücke• (Heinz Hoenig), einen kleinen Schieber
und Überlebenskünstler, dem er sich an die Fersen heftet. An-
fangs will Krücke jedoch gar nichts von Tom wissen. Erst allmäh-
lich entwickelt sich eine Beziehung und später eine innige
Freundschaft. So erleben sie hautnah, was der Krieg hinterlassen
hat und aus Menschen gemacht hat. Unterschlupf “nden sie eine
Zeit lang bei Bronka, einer Jüdin, die das Naziregime überlebte
und in einem Amüsierlokal Alliierten und Schiebern verdünntes
Bier serviert. Schließlich gelangen Tom und Krücke nach einer
langen, abenteuerlichen Zugfahrt nach Deutschland. In Passau
“ndet Tom seine Mutter wieder - und verliert seinen Freund.

Demokratischer Frauenbund
Landesverband 

Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Max-Sander-Straße 6, 17389 Anklam

Sprechzeiten Max-Sander-Straße 6

Sprechzeiten
montags 13.00 bis 15.00 Uhr Büchertausch
dienstags 09.00 bis 11.30 Uhr Sprechtag

19.00 bis 20.00 Uhr Frauensport in der
Turnhalle der Käthe-
Kollwitz-Schule in Anklam

donnerstags 09.00 bis 11.30 Uhr Sprechzeit

In der Tagespresse und im Aushang beim dfb erfahren Sie wei-
tere aktuelle Termine und Themen unserer Veranstaltungen.

Arbeitslosenverband Deutschland

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Arbeitslosentreff Anklam
Wördeländer Straße 10 b
17389 Anklam
Tel. 03971/240214 u. 258910 
Fax 03971/240214

09. Juni 2009
Besichtigung der 14.00 Uhr vor der Mühle
Schwedenmühle
16. Juni 2009
Karten- und Brettspieleturnier 14.00 Uhr beim ALT
23. Juni 2009
Wanderung zu d. Gärten
am Schanzenberg 13.30 Uhr beim ALT
30. Juni 2009
Fahrt zur BUGA in Schwerin 07.00 Uhr beim ALT
07. Juni 2009
Salatverkostung 14.00 Uhr beim ALT

Änderungen vorbehalten!

Sprechstunden Bürgerbüro
Montag 09.00 - 15.30 Uhr
Dienstag 09.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.30 Uhr

Öffnungszeiten der Kinderstube
Montag 09.00 - 17.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 17.00 Uhr
Freitag 08.00 - 11.30 Uhr

Wir geben Hilfe und Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen
für Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld ll, Beihilfe Bafög, Wider-
sprüchen usw., Begleitung zu Ämtern und Behörden.
Wir sind behil”ich bei Haushaltsau”ösungen und nehmen gerne
Kleiderspenden, Bettwäsche, Gardinen, Schuhe, Geschirr und
Tischwäsche für unsere Kleiderkammer an.

Öffnungszeiten der Kleiderkammer - täglich geöffnet!
Montag - Mittwoch 8.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 15.30 Uhr
Freitag 8.00 - 11.00 Uhr

Kleiderspenden können von Montag - Donnerstag von 8.00 - 16.00
Uhr und freitags von 8.00 - 11.30 Uhr abgegeben werden.

Handarbeitsgruppe
donnerstags von 14.00 - 16.00 Uhr

Mieterbund
Der Mieterbund kommt am 13. Mai 2009 und 10. Juni 2009 in der
Zeit von 15.00 - 16.00 Uhr im Arbeitslosentreff in der Wördeländer
Straße 10 b (Raum Bürgerbüro). 

Wanderfreunde Wolgast e. V.

Fr.-Schiller-Str. 6
17438 Wolgast
Tel.: 0170/2108741 o. 03836/601406

Wanderungen im Juni 2009

Donnerstag, den 04.06.09 ŒZu den Wasserfällen von OVP•
Wanderführer: Helmut Jira 03836/203104
Treffpunkt: 8.15 Uhr Bushaltestelle

ŒBreite Straße• Wolgast
Route: ca. 15 km Kemnitz - Hanshagen - Katzow
Fahrt: Bus Rück: 13.02 Uhr Katzow
Rucksackverp”egung
Donnerstag, den 11.06.09 ŒZum Karbower Moor•
Wanderführer: Gerhard Rückart 0170/2108741
Treffpunkt: 7.35 Uhr Bushaltestelle 

ŒSchwesternheim• Wolgast
Route: ca. 13 km Hanshagen - Karbow - Karbower

Moor - Kühlenhagen - Katzow
Fahrt: Bus Rück: 13.02 Uhr ab Katzow

möglich
Rucksackverp”egung
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Samstag, den 13.06.09 ŒFrühling auf dem Gnitz•
Wanderführer: Muthardt Böhm 038377/42254
Treffpunkt: 8.00 Uhr Rungehaus Wolgast

Hafen
Route: ca. 28 km Wolgast - Krummin - Netzelkow -

Lütow - Möwenort - Neuendorf
Fischerhaus - Krummin - Wolgast

Einkehr: Lütow ŒElkes Biergarten•

Donnerstag, den 18.06.09 ŒErkundung im Grenzbereich•
Wanderführer: Wolfgang Hempel 03836/203109
Treffpunkt: 8.20 Uhr Bahnhof Wolgast

Hafen
Route: ca. 17 km Ahlbeck - Wolgastsee - Wasser-

werk - Graben - Korswandt -
Ahlbeck

Fahrt: UBB
Einkehr: Imbiss Wolgastsee möglich

Samstag, den 20.06.09 ŒSommersonnenwende•
Wanderführer: Gerhard Rückart 0170/2108741
Treffpunkt: 16.00 Uhr Familienzentrum 

Wolgast
Grillen - Singen - Klönen und
vieles mehr ...

Donnerstag, den 25.06.09 ŒUm den Wockninsee•
Wanderführer: Gisela Kerlikowsky

03836/202816
Treffpunkt: 08.20 Uhr Bahnhof Wolgast

Hafen
Route: ca. 12 km Ückeritz - Ostsee - Wockninsee -

Neu Pudagla - Stagniß - Ückeritz
Fahrt: UBB
Einkehr: Unterwegs möglich

Samstag, den 27.06.09 ŒIn die Netzebander Heide•
Wanderführer: Anna Neubauer 03836/602135
Treffpunkt: 13.00 Uhr Kleeblatt Center

Wolgast
Route: ca. 16 km Wolgast - entlang der Ziese -

Groß Ernsthof - Netzeband -
Schalense - Hohendorf - Wolgast

Rucksackverp”egung:

Vorschau
Wanderungen im Juli 2009

Samstag, den 04.07.09 ŒWir blicken über sieben Seen•
Wanderführer: Arno Schröder 038371/26266
Treffpunkt: 08.20 Uhr Bahnhof Wolgast

Hafen
Route: ca. 13 km Bansin - Sieben Seen Blick - Neu

Sallenthin - Großer und Kleiner
Krebssee - Sellin -
Mümmelkensee - Bansin

Fahrt: UBB

Herzlichen Glückwünsche zum Geburtstag erhalten:

02.06. Arno Schröder
05.06. Bernhard Trost
14.06. Marianne Wiese zum 75.
15.06. Elwira Krause
25.06. Izabella Tarnowska
26.06. Erika Knoll

Volkssolidarität OVP e. V.

Veranstaltungsplan Monat Juni 2009

Begegnungsstätte im Kleeblattcenter, Wolgast, Ostrowskistraße 1

Montag, 01.06.
Feiertag

Dienstag, 02.06.
14.00 Uhr Chorprobe
Mittwoch, 03.06.
13.00 Uhr Skatclub
Donnerstag, 04.06.
14.00 Uhr Sport mit Musik
Freitag, 05.06.
14.00 Uhr Fahrt naqch Freest, bitte anmelden.
Montag, 08.06.
09.00 Uhr IG-Metall
14.00 Uhr Preisrommé - Kartenspiele
Dienstag, 09.06.
09.00 Uhr Fahrt nach Greifswald
14.00 Uhr Chorprobe

Mittwoch, 10.06.
13.00 Uhr Skatclub
Donnerstag, 11.06.
14.00 Uhr Sport mit Musik
Freitag, 12.06.
14.00 Uhr Singen mit Frau Henke
Montag, 15.06.
14.00 Uhr Kartenspiele - Bingo - Würfelspiele
Dienstag, 16.06.
14.00 Uhr Chorprobe
Mittwoch, 17.06.
14.00 Uhr Sommerfest des Skatclubs
Donnerstag, 18.06.
14.00 Uhr Sport mit Musik
Freitag, 19.06.

Kreiswandertag - Informationen in der Begegnungs-
stätte

Montag, 22.06.
09.00 Uhr IG Metall
14.00 Uhr Romméclub - Kartenspiele
Dienstag, 23.06.
09.00 Uhr Einkaufsfahrt nach Polen
14.00 Uhr Chorprobe
Mittwoch, 24.06.
13.00 Uhr Skatclub
Donnerstag, 25.06.

Der Club lädt zum Sommerfest
Freitag, 26.06.
14.00 Uhr Kaffeenachmittag
Montag, 29.06.
14.00 Uhr Kartenspiele - Bingo - Würfelspiele
Dienstag, 30.06.
14.00 Uhr Chorprobe

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Clubteam

Heimvolkshochschule Lubmin e.V. 

Gartenweg 5 , 17509 Lubmin
Tel. 038354/22215 , Email: info@heimvolkshochschule.de

Unsere Angebote im Juni/Juli 2009:

Wilde Kräuter - Gesunde Alternativen aus der Natur (06.06.09; 10 -
16 Uhr)
- Schärfen Sie den Blick für die Geheimnisse der Wiesen und

Wälder
- Bereichern Sie Ihre Küche mit einheimischen Kräutern
- Entdecken Sie neue Rezepte und erfreuen Sie sich an leckeren

Kostproben
- unter fachkundiger Leitung von Frau Aulrich

kreative Sommerwoche (12.07. - 18.07.)
- gemeinsamer aktiver Urlaub in der schönsten Jahreszeit
- entdecken Sie Ihre Talente in Malerei, Keramik, Schmuckdesign

und Kulinarisch
- erkunden Sie die Landschaften der BUGA in Schwerin
- erfahrene Kursleiterinnen begleiten Sie 
Gemeinsam die Bundesgartenschau entdecken (15.07.09; 8 -19
Uhr)
- Motto - ŒSieben Gärten mittendrin•
- ein Märchenschloss und eine einmalige Parklandschaft drum-

herum
- traumhaft schöne Gärten - jahrhundertealte und neuzeitliche
- eine Führung gibt uns einen intensiven Einblick in die Garten-

baukunst
- Wir fahren ab Lubmin und Greifswald

SHIA e. V. - ŒSoziales Haus in Aktion•

Familienzentrum 
Mühlentrift 4, 17438 Wolgast

Angebote im Juni 2009
offener Kinder- u. Jugendtreff
(Playstation, Billard, Airhockey,
Tischfußball, Spiele u.v.m.) wochentäglich ab 13.00 Uhr
Computerkabinett mit Internetwochentäglich 14.00 Uhr
Hausaufgabenhilfe wochentäglich 14.00 Uhr
Frauentreff montags 09.30 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe montags 15.00 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe (Babytreff) dienstags 10.00 Uhr
Töpfern Erwachsene mit Anleitung montags 18.00 Uhr
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dienstags 09.00 Uhr
mittwochs 09.30 Uhr
donnerstags 09.30 Uhr

Töpfern für Kinder mit Anleitung dienstags 15.00 Uhr
Projekt ŒBerufsfrühorientierung• dienstags 14.00 Uhr

donnerstags 14.00 Uhr
Fitness für Jugendliche montags bis 18.00 Uhr

donnerstags
Kurs ŒKreatives Gestalten• mittwochs 15.00 Uhr
Niederdeutscher Zirkel (10.06.) mittwochs 15.30 Uhr
Treffpunkt Œ Familie • mittwochs 16.30 Uhr
Zeichenzirkel (11.06.) donnerstags 15.00 Uhr

besonderes Freitagsangebot 14.00 Uhr

12.06.09 Button gestalten (bitte ein Foto mitbringen)
19.06.09 Tischtennisturnier
26.06.09 Mosaiksteinbild anfertigen

P“ngstferienangebot von 10.00 - 16.00 Uhr:
02.06.09 Stoffgestaltung mit Kartoffeldruck
03.06.09 Kino
04.06.09 Muffins backen
05.06.09 Volleyballturnier

Zusätzlich zu unseren Veranstaltungsangeboten hat unser Famili-
encafe täglich für Sie von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Es werden kleine
Snacks, Eis und Getränke angeboten.
In unserem täglichen offenen Kinder- und Jugendbereich gibt es
vielfältige Betätigungsfelder, z.B. Billard, Tischfußball und Air-
hockey.
In unserem Clubraum können die Kinder und Jugendlichen nicht
nur unter Aufsicht die Hausaufgaben erledigen, sondern auch an
der Play-Station, an der Wii und bei Brettspielen ihr logisches Den-
ken testen.
Im Computerkabinett wird das Projekt ŒBerufsfrühorientierung• an-
geboten. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Bewerbungsunterlagen
und anderes zu erstellen.
Für den kreativen Bereich steht ein Bastelzimmer zur Verfügung
(Gruppen bitte mit Voranmeldung).
Zu unserem Service gehören auch die Vermietung von Räumlich-
keiten für Beratungen und Familienfeiern und die Ausrichtung von
Kindergeburtstagen.
Gern stehen wir Ihnen unter der Tel.- Nr. 03836/202056 bzw. Fax
202060 zur Verfügung

Familienzentrum

Bullerbü e. V.

Der Bullerbü e. V. bietet am 10.06.09 von 9.00 bis 15.30 Uhr in den
Vereinsräumen Bahnhofstraße 44/45, in Greifswald ein Seminar
zum Thema ŒMit Eltern reden ... Aber wie?• an. Zielgruppe sind Er-
zieherinnen, Tagesp”egepersonen und andere Interessenten.
Elterngespräche sind ein wichtiger Bestandteil der Elternarbeit. Oft
sind diese Gespräche notwendig, weil es Kon”ikt- oder Problemsi-
tuationen gibt. Um ein schwieriges Gespräch erfolgreich zu führen,
sind verschiedene Dinge notwendig: eine gute Vorbereitung, die
Kenntnis von Gesprächstechniken und das Wissen um Kommuni-
kationsgrundlagen. In der Fortbildung setzen sich die Teilnehmerin-
nen theoretisch und praktisch mit dem Thema Gesprächsführung
auseinander. Die Teilnehmerinnen  lernen ein Gespräch vorzuberei-
ten, zu strukturieren und zu steuern.
Ziel der Fortbildung ist, die wichtige Frage zu beantworten: Wie sa-
ge ich es?
Für die Veranstaltung gibt es noch wenige freie Plätze. 
Weitere Informationen und Anmeldungen unter 03834/830471(Frau
Schulz-Jokiel), 038354/31480 (Fax) und www.bullerbue.net

Kathrin Schulz-Jokiel
Vorstand Bullerbü e. V.

Fördervereins ŒSchloss und 
Gutshofanlagen Ludwigsburg• e. V.

Schlosshof 1 - 4
17509 Ludwigsburg

Samstag, 20. Juni 2009
19.30 Uhr im Schlosshof
Sonnenwendfeier mit Rezitationen bei Wein und Musik

Begegnungsstätte der Volkssolidarität OVP e. V.

Leipziger Allee 4 - 5 ŒSeniorenresidenz•
Telefon: 03971/259203

Veranstaltungsplan Monat Juni 2009

04.06.2009, Donnerstag
14.00 Uhr Torte des Monats
05.06.2009, Freitag
Ganztägig Vorbereitung Sommerfest 
06.06.2009, Samstag
10.00 Uhr Großes Sommerfest der Begegnungsstätten
08.06.2009, Montag
14.00 Uhr Gymnastik, Karten- und Brettspiele
09.06.2009, Dienstag
13.00 Uhr Skat- und Brettspiele
10.06.2009, Mittwoch
14.00 Uhr Eisschleckereien
11.06.2009, Donnerstag
14.00 Uhr Neue Informationen zum Hausnotruf
15.00 Uhr Behindertenbeirat
14.06.2009, Freitag
14.00 Uhr Dia-Vortrag mit Herrn Rüdiger

ŒLausitz und Spreewald•
15.06.2009, Montag
14.00 Uhr Gymnastik, Karten- und Brettspiele
16.06.2009, Dienstag
13.00 Uhr Skat- und Brettspiele
17.06.2009, Mittwoch
10.00 Uhr Chorprobe
14.00 Uhr Bunter Nachmittag mit Grillwurst
18.06.2009, Donnerstag
Ganztägig Vorbereitungen Kreiswandertag
19.06.2009, Freitag
10.00 Uhr Kreiswandertag in Lassan
15.00 Uhr Familienfeier
20.06.2009, Samstag
12.00 Uhr Familienfeier
22.06.2009, Montag
14.00 Uhr Gymnastik, Karten- und Brettspiele
23.06.2009, Dienstag
13.00 Uhr Skat- und Brettspiele
24.06.2009, Mittwoch
14.00 Uhr Sozialverband
25.06.2009, Donnerstag
14.00 Uhr Bingonachmittag 
14.00 Uhr Bürorunde
26.06.2009, Freitag
09.00 Uhr Gemeinsames Frühstück

Begegnungsstätte der Volkssolidarität OVP e. V.

Buchenweg 1 in 17389 Anklam
Telefon: 03971/210874

Veranstaltungsplan Juni 2009

01.06.2009 Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Pfingstmon-
tag

02.06.09, Dienstag
14.00 Uhr Altersgerechte Gymnastik
03.06.2009, Mittwoch
13.30 Uhr Fahrdienst zum Klub 1 Gemeinsames Singen
04.06.2009, Donnerstag
13.30 Uhr Fahrdienst zum Klub 1 

Torte des Monats
05.06.2009, Freitag 
ganztägig Vorbereitungen Sommerfest
06.06.2009, Samstag
10.00 Uhr Gemeinsames Sommerfest mit der Kita ŒAm Stadt-

wald•
08.06 2009, Montag
14.00 Uhr Brett- und Kartenspiele
09.06.2009, Dienstag
14.00 Uhr Altersgerechte Gymnastik
10.06.2009, Mittwoch
14.00 Uhr Eiscafé mit Auflösung unseres Rätsels des Monats
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11.06.2009, Donnerstag
14.00 Uhr Waffelessen mit Kirschen
12.06.2009, Freitag
09.00 Uhr Gemeinsames Frühstück
15.06.2009, Montag
14.00 Uhr Brett- und Kartenspiele
16.06.2009, Dienstag
14.00 Uhr Altersgerechte Gymnastik
17.06.2009, Mittwoch
13.30 Uhr Fahrdienst zum Klub 1

Gemeinsames Singen
18.06.2009, Donnerstag
ganztägig Vorbereitung Kreiswandertag
19.06.2009, Freitag
10.00 Uhr Kreiswandertag in Lassan
22.06.2009, Montag
14.00 Uhr Brett- und Kartenspiele
23.06.2009, Dienstag
14.00 Uhr Altersgerechte Gymnastik
24.06.2009, Mittwoch
14.00 Uhr Kaffeerunde mit anschließender Besichtigung des

Münzschatzes
25.06.2009, Donnerstag
14.00 Uhr Gemeinsames Beisammensein
26.06.2009, Freitag
14.00 Uhr Klönnachmittag
29.06.2009, Montag
14.00 Uhr Brett- und Kartenspiele
30.06.2009, Dienstag
14.00 Uhr Altersgerechte Gymnastik

Veranstaltungsplan der Begegnungsstätten
Monat Juni 2009

Donnerstag, 04.06.
10.00 Uhr Sprechstunde des Reiseklubs, Kapaunenstraße 10
14.00 Uhr Sommerfest mit Tombola, Musik un d Tanz, Bewir-

tung, Gartenweg 3 Eldena
Montag, 08.06.
14.00 Uhr Der Chor probt, Kapaunenstraße 10
Dienstag, 09.06.
10.00 Uhr Sprechstunde des Reiseklubs, Kapaunenstraße 10
14.00 Uhr Handarbeitszirkel trifft sich, Kapaunenstraße 10
14.00 Uhr Tierparkbesuch mit anschließendem Spaziergang

durch die Credner-Anlagen mit Kaffeepicknick, Treff-
punkt 14.55 in der Kapaunenstraße

Mittwoch, 10.06.
13.00 - Die Skatrunde trifft sich, Kapaunenstraße 10
18.00 Uhr
Donnerstag, 11.06.
10.00 Uhr Sprechstunde des Reiseklubs, Kapaunenstraße 10
14.00 Uhr Handarbeitszirkel trifft sich, Kapaunenstraße 10
14.00 Uhr Stehrumzel-Party Lassen Sie sich überraschen (je-

der sollte ein kleines verpacktes Geschenk mitbrin-
gen, Kapaunenstraße 10

Freitag, 12.06.
09.00 Uhr Gesprächsrunde beim gemeinsamen Frühstück, Ka-

paunenstraße 10
Mittwoch, 15.06.
14.00 Uhr Der Chor probt, Kapaunenstraße 10
Dienstag, 16.06.
10.00 Uhr Sprechstunde des Reiseklubs, Kapaunenstraße 10
14.00 Uhr Handarbeitszirkel trifft sich, Kapaunenstraße 10
Mittwoch, 17.06.
12.00 Uhr Klönsnack beim Œgemeinsamen Mittagessen•, Ka-

paunenstraße 10
14.00 Uhr Neu! Computergrundkurs für interessierte Senioren,

Kapaunenstraße 10
13.00 - Die Skatrunde trifft sich, Kapaunenstraße 10
18.00 Uhr
Donnerstag, 18.06.
10.00 Uhr Sprechstunde des Reiseklubs, Kapaunenstraße 10
Freitag, 19.06.

Gesundheitstag und Wandertag des Kreisverbandes
der Volkssolidarität (11. Kreiswandertag)
Lassan, der Fahrdienst wird organisiert. Zustiegsorte
werden nach der Anmeldung noch bekannt gege-
ben. Wird noch über die Ortsgruppen bekannt gege-
ben.

Montag, 22.06.
14.00 Uhr Der Chor probt, Kapaunenstraße 10
Dienstag, 23.06.
10.00 Uhr Sprechstunde des Reiseklubs, Kapaunenstraße 10
14.00 Uhr Handarbeitszirkel trifft sich, Kapaunenstraße 10
Mittwoch, 24.06.
13.00 - Die Skatrunde trifft sich, Kapaunenstraße 10
18.00 Uhr
Donnerstag, 25.06.
10.00 Uhr Sprechstunde des Reiseklubs, Kapaunenstraße 10
12.00 Uhr Pommersche Grillparty mit Kaffeeklatsch, Musik und

Spaß, Eldena
Montag, 29.06.
14.00 Uhr Der Chor probt, Kapaunenstraße 10
Dienstag, 30.06.
10.00 Uhr Sprechstunde des Reiseklubs, Kapaunenstraße 10

Änderungen sind vorbehalten und werden rechtzeitig bekannt gege-
ben.

Freunde der Volkssolidarität oder Interessierte bzw. Neugierige sind
als Gäste herzlich willkommen. Für Rückfragen und ausführliche In-
formationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfü-
gung.
Ansprechpartnerin ist Frau Ilona Martens unter der Telefonnummer
03834/3260 oder direkt in der Kapaunenstraße 10 in Greifswald.

Ihre Volkssolidarität in Greifswald

Begegnungsstätte für psychisch Kranke Menschen 

17389 Anklam, Heilige-Geist-Str. 2
Telefon: 03971/2905490

Veranstaltungsplan Juni 2009

Dienstag, 02.06.2009
15.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung

Spielerunde
Ansprechpartner: Frau Ohm

Donnerstag, 04.06.2009
15.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung - Bowling

Alle Zehne fallen ... Hurra! Sportlicher Nach-
mittag im Bowlingcenter
Ansprechpartner: Frau Ohm

Montag, 08.06.2009
13.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung

Gemeinsamer Kegelwettkampf mit der Be-
gegnungsstätte Wolgast 
Bitte anmelden!
Ansprechpartner: Frau Ohm

Donnerstag, 11.06.2009
10.00 - 12.00 Uhr Veranstaltung

Kreativnachmittag
Ansprechpartner: Herr Baumann

Dienstag, 16.06.2009
15.00 - 18.00 Uhr VeranstaItung

Mandala-Urbild des Lebens 
Ansprechpartner: Frau Ohm

Donnerstag, 18.06.2009
15.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung

Handarbeitsnachmittag
Ansprechpartner: Frau Ohm

Dienstag, 23.06.2009
15.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung

Klönnachmittag
Tratsch und Klatsch
Ansprechpartner: Frau Ohm

Donnerstag, 25.06.2009
13.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung

Kreativnachmittag
Ansprechpartner: Herr Baumann

Dienstag, 30.06.2009
15.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung

Wir unternehmen einen Ausflug zum Was-
serschloss Mellenthin 
Bitte mir Anmeldung!
Ansprechpartner: Frau Ohm
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Alte Gutsanlage Mölschow

sehen - erleben - mitmachen
Usedom aktiv
bestehend aus unserem Ensemble:
Grenzübergreifender Jugendhandwerkerhof, Kulturhof, Remise,
Kulturscheune und Landwirtschaftlicher Erlebnisbereich 
Trassenheider Str. 7 in 17449 Mölschow, 
www.usedom-aktiv.de

Gesamtveranstaltungsübersicht unserer Großveran-
staltungen/Ferienprogramme

29.05. Eröffnung Ausstellungserweiterung ŒBadekul-
tur in den Seebädern•

Juli/August Sommerprogramm
Kreatives Gestalten mit verschiedenen Techniken

15./16.08. 5. Country- und Line-Dance Wochenende
Musik und Tanz im Westernstil ... Angebote für
Groß und Klein

28.08. Usedomer Kunst- & Museumsnacht
26./27.09. ŒInselklänge•
Samstag, Usedomer Musiksommer - Preisträgerkonzert 
26.09.2009 ŒJugend musiziert•

Die Alte Gutsanlage Mölschow präsentiert un-
ter dem Motto: Töne, Klänge, Melodien
Highlights: Singendes und Klingendes: 

Sonntag, Chorwettstreit: Œgroße• und Œkleine• Ch,öre 
27.09.2009 der Insel, kleiner Klanggarten, Klanginseln, Klang-

körper
Oktober Ferienprogramm ŒKreativer Herbst•

Gestalten mit Naturmaterialien
28./29.11. ŒInselnorden• - Adventsmarkt

Märchenhafte Weihnachten auf der Alten Gutsan-
lage Mölschow

Dezember Winterferienprogramm
Kreative Weihnachtsbasteleien

Interesse/Fragen/Anmeldungen: Mobilisieren Sie uns unter:
038377/39925

Kurzprofil
Alte Gutsanlage Möschow

Usedom aktiv

Getreu unserem Motto 
sehen - erleben - mitmachen

Wir bieten rund ums Jahr großen und kleinen Besuchern span-
nende, kreative und interessante Stunden.
Das Ensemble der Alten Gutsanlage Mölschow umfasst: 
€ Kulturhof: Ausstellungen zur maritimen Geschichte und Ba-

dekultur der Seebäder, Modellbauausstellung, Seiden- und
Specksteingestaltung, Kreativwerkstatt, Bistro 

€ Grenzübergreifender Jugendhandwerkerhof: Gläserne
Schauwerkstätten handwerklicher Techniken (Korbflechten,
Spinnen, Weben, Filzen, Teppich knüpfen, Töpfern, Holz-
und Papiergestaltung) laden ein zum Besichtigen und Mit-
machen

€ Kulturscheune: Veranstaltungsort und Indoor-Freizeitverg-
nügen mit 5 m hoher Kletterwand und unterschiedlichen
Schwierigkeitsstufen

€ Außenanlagen mit Spiel- und Sportmöglichkeiten wie z. B.
Minigolf, Freiluftschach für Groß und Klein

€ Remise: Carrerarennbahn, Modellbauwerkstatt und kleine
Modelleisenbahnanlage, Buchausleihe

€ Landwirtschaftlicher Erlebnisbereich: 3,7 ha großes
Schaugelände mit Ausstellungen zum Landleben damals
und heute, Landwirtschaftliches Gerät, Waschhaus, Spiel-
platz und Streichelgehege, Bauerngarten und Bauernstube

www.usedom-aktiv.de

Unsere Öffnungszeiten:
Alte Gutsanlage Mölschow Landwirtschaftlicher 

Erlebnisbereich
Mai - Oktober:

Mo. - Fr.: von 09.00 - 18.00 Uhr Mo - Fr: von 09.00 - 18.00 Uhr
Sa./So.: von 10.00 - 18.00 Uhr Sa./So.: von 10.00 - 18.00 Uhr

Juli und August bis 19.00 Uhr geöffnet 
November - April bis 16.00 Uhr November - April geschlossen
geöffnet

Kontakt:
Grenzübergreifender Jugendhandwerkerhof (Rezeption): 
Telefon: 038377/39925

Alte Gutsanlage Mölschow,
Trassenheider Str. 7, 17449 Mölschow

Allgemeine Soziale Beratung, 
Caritas Anklam

Friedländer Str. 43, 17389 Anklam, Tel.: 03971/20350

Beratung zu:
€ Sozialen Rechtsansprüchen
€ Arbeitslosigkeit
€ Wohnung, Miete, Energie
€ Kuren und Familienerholung
€ Psychosoziale Anliegen
€ Behinderung und Krankheit
€ Leistung der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung

Sprechzeiten:
dienstags, 9 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr
mittwochs, 9 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr
Es wird empfohlen, vorab einen Termin zu vereinbaren!
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WOWI - DIE RICHTIGE WAHL
Wohnungen für jedermann in Wolgast...Wohnungen für jedermann in Wolgast...

Wolgaster Wohnungswirtschafts GmbH 

Mühlentrift 5, 17438 Wolgast, Fax 0 38 36/20 34 80, 
www.wowi-wolgast.de € E-Mail wowi@wowi-wolgast.de

Tel. 03836-2715-0Wolgast
Wohnen am Peenestrom

Wir erfüllen Ihren Wunsch nach passendem Wohn- und Gewerberaum!

Makarenkostr. 3
(mit Balkon)
4-R-WE, 85,84 m 2

PKW-Stellplätze vorhanden

Diesterwegstr. 25
(mit Balkon)

4-R-WE, 73,94 m2, 

Badstubenstraße 1a
(altersgerechte Wohnung mit
Fahrstuhl)

2-R-WE, 52,18 m2, 

319,12   KM
... bei der WOWI!... bei der WOWI!

...für alle Lebensphasen...für alle Lebensphasen

Sicheres und modernes Wohnen am Peenestrom

382,09   KM

351  ,11   KM

Wohnungen 
für Azubi´s, 
Schüler, Arbeiter ...

Wohnungen 
für Azubi´s, 
Schüler, Arbeiter ...
separate, moderne 
Zimmer komplett möbliert
sowie TV-Anschluss mit gemeinsa-
mer Nutzung von Bad und mö-
blierter Küche

ab warm

200,-  

X

bilderbox

Relax-Schlosshotel-Ranzin
Fränkische Gastlichkeit mit mediterraner Küche

Suiten ab 76,- € für 2 Pers./Tag
DZ ab 54,- €/Tag

Alle Suiten mit Dampfkabine o. Whirlpool

Öffnungszeiten: Mi. - So. 15.00 - 21.00 Uhr warme Küche
� 03 83 55-687 12 · www.schloss-ranzin.de

LINUS WITTICH KGLINUS WITTICH KG
VVEERRLLAAGG  ++  DDRRUUCCKK

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow 
Tel. 03 99 31/5 79-0 · Fax 03 99 31/5 79-30 
e-mail: anzeigen@wittich-sietow.de · www.wittich.de

ŒFeste feiern wie sie fallen!
Verkündet, gelesen und festgehalten 
im lokalen Mitteilungsblatt von Linus Wittich.
Hier steckt unsere Heimat drin!•
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Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr durchgehend geöffnet · Sonnabend 09.00 - 13.00 Uhr
In der Saison verlängerte Öffnungszeiten (Sonnabend + Sonntag)

Seestraße 25 – 
Sie �nden uns zwischen Lindenstr. (        ) und Kaiserstr.

17419 Ostseeheilbad Ahlbeck
Nutzen Sie den neuen Parkplatz an der Lindenstr. (         )

direkte Zuwegung zum REBA MODE CENTER 

Tel. 038378/ 22500 € Fax 038378/ 28318
Besuchen Sie uns im Internet … 

REBA Appartement Haus: www.Reba.de

B111

B111

REBA MODE CENTERREBA MODE CENTER
Das größte Textilfachgeschäft in der Region

SEEBAD AHLBECK
... UNSERE EINKAUFSQUELLE!

... Baby-, Kinder-, Damen- und Herren-Bademoden!

Modisch, aktuel l  und chic bis in die Übergrößen!

... jetzt  die größte Auswahl  

an Bademoden.
... jetzt  die größte Auswahl  

an Bademoden.
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Einladung

Liebe Frauen,

der nächste Frauenstammtisch findet

am: Mittwoch, 24. Juni 2009
um: 10.00Uhr!!!
wo: ehem. Wehrmachtsgefängnis, Eingang Adolf-Da-

maschke-Straße in 17389 Anklam
statt.

Dazu lade ich alle interessierten Frauen ganz herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Vorstellung der Teilnehmerinnen
3. Friedensarbeit in der Kreis- und Hansestadt Anklam -  Das

Friedenszentrum stellt sich vor.
Referent: Prof. Dr. Dr. Stephan Tanneberger, Universität Bo-
logna, Stiftung Zentrum für Friedensarbeit Otto Lilienthal -
Hansestadt Anklam

4. Führung durch das ehemalige Wehrmachtsgefängnis
5. anschließende Diskussion
6. Sonstiges und Informationen

Für Kaffee und Getränke wird gesorgt, es gilt das Prinzip der
Kasse des Vertrauens.
Spenden für das Friedenszentrum sind herzlich willkommen.

Ich freue mich auf Ihr Kommen und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Karola Moor
Gleichstellungsbeauftragte

15. Tag der Vereine am 27. Juni 2009 
in Anklam Am Bollwerk

Am Samstag, dem 27. Juni 2008 in der Zeit von 10.00 - 16.00
Uhr “ndet traditionell der 15. Tag der Vereine statt.
Veranstaltungsort wird nun bereits schon zum 5. Mal das Boll-
werk an der Peene in Anklam sein. 
Zielrichtung des Tages der Vereine ist es, den in der Stadt und
dem Landkreis ansässigen Vereinen und Institutionen, die sich
sozialen Projekten, Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, Behin-
dertenproblematik, Kulturarbeit, Präventionsarbeit und ehren-
amtlichem Engagement verschrieben haben, die Möglichkeit zu
eröffnen, sich an diesem Tag der Öffentlichkeit zu präsentieren
und Projekte und Arbeiten vorzustellen, sich gegenseitig zu ver-
netzen und nicht zuletzt auch Interessenten zu “nden und zu
binden.

Ca. 50 Aussteller sowie der Landtag M-V mit seiner Aktion ŒWir
- Erfolg braucht Vielfalt• stellen sich an diesem Tag der Öffent-
lichkeit vor. Neben den einzelnen Vereinsaktivitäten wird ein
buntes Bühnenprogramm, gestaltet von kleinen und großen Ak-
teuren, zu sehen sein. Kinderbasteleien, Spiele, sportliche Wett-

bewerbe, Wissensquiz und Gewinnspiele, aber auch ein zünfti-
ges Mittagessen aus der Gulaschkanone, selbst gebackener
Kuchen und Kaffee runden das Tagesprogramm ab.
Dazu lädt die Hansestadt Anklam alle Bürgerinnen und Bürger
der Hansestadt Anklam und des Landkreises, aber auch Besu-
cher und Besucherinnen herzlichst ein.

Hinweis: Bei Regenwetter wird der Tag der Vereine in
die Nikolaikirche verlegt.

Kontakt:
Hansestadt Anklam
Gleichstellungsbeauftragte 
Karola Moor
Markt 3
17389 Anklam
Tel.: 03971/835-160
Fax: 03971/835-179
Funk: 0170/5644-286
E-Mail: Gleichstellungsbeauftragte@anklam.de

Caritas Kreisstelle Ostvorpommern 

Projekt ŒJugend engagiert in Anklam•

Wir suchen Schüler (ab 14 Jahre), die Lust haben, sich regel-
mäßig in ihrer Freizeit ehrenamtlich zu engagieren.

Mit unserer Stellenbörse für freiwilliges Engagement für Ju-
gendliche mit den Bereichen Kultur/Soziales/Sport/Umwelt
bietet die Caritas viele verschiedene Möglichkeiten, freiwillig
tätig zu werden.

Mögliche Einsatzbereiche: 
ƒ Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen, Senioreneinrich-
tungen, Umsonstladen, Freiwilligenzentrum, Vereine, Schüler-
garten etc.

Wir unterstützen bei:
€ Vermittlung einer Einsatzstelle entsprechend den Interessen

und Wünschen der Jugendlichen
€ Unterstützen bei der Kontaktaufnahme und Absprache mit

der Einrichtung
€ Unterstützung bei eventuellen Schwierigkeiten
€ Veranstalten regelmäßige Austauschtreffen
€ Helfen bei der Entwicklung und Begleitung von Projekten
€ Zertifikat für Bewerbungen nach Abschluss des Einsatzes

Kontakt:
Caritas Kreisstelle Ostvorpommern
Friedländer Str. 43
17389 Anklam
Tel.: 03971/2035-0

Projektleitung: Susanne Meyer M.A.
Telefon: 03971/20 35-22 oder 03971/2035-0
E-Mail: Jugend.engagiert-anklam@caritas-vorpommern.de
http://www.caritas-vorpommern.de/jugend-engagiert.html

Ansprechpartnerin im Freiwilligen Zentrum Anklam : 
Frau Lorenzen und Frau Arndt
Telefon: 03971/244-228

Öffnungszeiten: 
Dienstag und Donnerstag von 10 - 12 Uhr
sowie Mittwoch 12 - 15 Uhr
Friedländerstr. 3, 17389 Anklam

Familienzentrum - Seniorentreff

Sozial-Arbeit Vorpommern gGmbH
Reeperstieg 7; 17389 Anklam
Tel.: 03971/216491
E-Mail: familienzentrum@sozialarbeit-vorpom-
mern.de

Veranstaltungskalender Juni 2009

Jeden Montag: 09.00 Uhr Sprechtag/Familienzentrum
Jeden Mittwoch: 14.00 Uhr Handarbeit/Familienzentrum
Jeden Freitag: 09.00 Uhr Sport/Kita Wördeländer

Lesen Sie weiter auf Seite 34.
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An den Bäckerwiesen 2, 17489 Greifswald
Tel.: (0 38 34) 57 26 50 · Fax: 75 26 60
www.autocenter-hermann.de

Barankauf von Kfz aller Art
Finanzierung OHNE ANZAHLUNG/Inzahlungnahme möglich! Weitere 70 FZG in allen Preisklassen vor Ort.

Jetzt auch in Wolgast, Am Fuchsberg

Renault Megane 1.6 Avantage
10.100 km, 83 KW, Benzin, EZ:
08/05, Königsblau metallic, ABS,
el. FH, ESP, HU & AU neu, SV, ZV
EUR 8.900,- EUR 7.900,-

Citroen Saxo 1.1 X
94.000, 44 KW, EZ: 04/02, Gold me-
tallic, ABS, el. FH, el. Wfsp., HU &
AU neu, ZV
EUR 4.400,- EUR 3.900,-

Ford Focus 1.8 Turnier Futura
99.000, 85 KW, Benzin, EZ: 09/01,
Schwarz metallic, ABS, el. FH, el.
Wfsp., HU & AU neu, ALU, SV, ZV

EUR 6.990,-

Mercedes-Benz A 160 Elegance
71.000, 75 KW, EZ: 04/01, Benzin,
polarsilber-metallic, ABS, AHK, el.
FH, el. Wfsp., ESP, HU & AU, ALU,
SV, ZV EUR 7.500,-

Ford Ka Viva
49.700, 44 KW, Benzin, EZ: 03/05,
Blau metallic, ABS, el. Wfsp., HU &
AU neu, SV

EUR 5.900,-

Opel Astra 1.6 Edition 2000
169.400 km, 55 KW, Benzin, EZ:
05/00, Grün metallic, ABS, el. FH,
el. Wfsp., HU & AU neu, ALU, SV,
ZV EUR 3.900,-

Citroen Berlingo 2.0 HDi
108.600 km, 66 KW, Diesel, EZ: 12/02,
Weiß, HU & AU neu, Scheckheft, SV,
Trennwand, ZV, Mwst. ausweis
EUR 5.290,- EUR 4.990,-

Fiat Seicento 0.9 Young
84.000 km, 29 KW, Benzin, EZ:
05/99, Schwarz, el. Wfsp., HU &
AU neu

EUR 2.500,-

Ford Mondeo 1.8 Turnier Trend
116.800 km, 92 KW, Benzin, EZ:
01/03, Lugano Blau, ABS, el. FH, el.
Wfsp., HU & AU neu, SV, ZV

EUR 7.950,-

Honda Stream 1.7i LS, 1. Hand
51.800 km, 92 KW, Benzin, EZ:
04/05, Silber metallic, ABS, AHK, el.
FH, el. Wfsp., HU & AU neu,
Scheckheft, SV, ZVEUR 11.600,-

VW Golf Variant 1.9 TDI Spezial
156.000, 74 KW, Diesel, EZ: 09/02,
Schwarz metallic, ABS, el. FH, el.
Wfsp., ESP, HU & AU neu ALU, SV,
Sitzheizung, ZV EUR 7.450,-

Mazda 626
106.000, 85 KW, Benzin, EZ:
01/98, Klimam, ABS, el. FH, el.
Wfsp., SV, ZV
EUR 4.600,- EUR 4.200,-

Mercedes-Benz ML 350
117.000 km, 173 KW, EZ: 06/03,
ABS, Allrad, Einparkhilfe, ESP,
Leder, Navi, Scheckheft, Sitzhzg.,
Tempomat, XenonEUR 17.900,-

Nissan Primera 1.8 Comfort
Autogas
125.000 km, 84 KW, EZ: 05/00,
blau metallic, ABS, el. FH, el.
Wfsp., SV, ZV EUR 5.900,-

Audi A4 1.8
123.000, 92 KW, Benzin, EZ: 02/99,
Rot metallic, ABS, el. FH, el. Wfsp.,
HU & AU neu, ALU, Scheckheft, ZV
EUR 7.299,- EUR 6.400 ,-

Nissan Primera Traveller 1.6
120.600 km, 73 KW, Benzin, EZ:
02/00, Blau metallic, ABS, el. FH,
el. Wfsp., HU & AU neu, SV, ZV

EUR 5.900,-

Opel Astra 1.6 Caravan Comfort
92.800 km, 62KW, Benzin, EZ:
02/03, Silber-metallic, ABS, el. FH,
el. Wfsp., HU & AU neu, ALU, SV,
ZV EUR 7.900,-

Ford Ka Futura
74.000 km, 44 KW, Benzin, EZ:
05/01, Gelb, el. Wfsp., ALU

EUR 4.200,- EUR 3.900,-

VW Polo 1.2 Trendline
92.400 km, 47 KW, Benzin, EZ:
01/02, Silber metallic, ABS, el.
Wfsp., HU & AU neu, SV

EUR 6.900,-

Renault Clio 1.2 Authentique
104.800 km, 43 KW, Benzin, EZ:
11/05, Blau, el. FH, el. Wfsp., HU
& AU neu, Scheckheft, SV, ZV
EUR 5.450,- EUR 4.890,-

Suzuki WAGON R+
54.700 km, 48 KW, Benzin, EZ:
09/97, Silber metallic, el. FH, el.
Wfsp., ALU, SV, ZV

EUR 2.900,-

Opel Vectra 1.6 Edition 100, 1. Hand
76.000 km, 74 KW, Benzin, EZ:
09/00, Dschungelgrün-metllic,
ABS, el. FH, el. Wfsp., HU & AU
neu, ALU, SV, ZV EUR  5.990,-

Peugeot 206 75
84.900 km, 55 KW, Benzin, EZ:
03/01, Blau-metallic, ABS, el. FH,
el. Wfsp., HU & AU neu, SV, ZV

EUR 4.990,-

Opel Astra 1.8 Sport
104.000 km, 92 KW, Benzin, EZ:
10/02, silber-metallic, ABS, el. FH, el.
Wfsp., ESP, HU & AU, ALU, SV, ZV
EUR 6.998,- EUR 6.900,-

Nissan Almera 1.5 acenta
21.000 km, 72 KW, Benzin, WZ:
12/06, Silber metallic, ABS, el. FH,
el. Wfsp., HU & AU neu, ALU,
Scheckheft, ZV EUR 10.900,-

VW Golf Variant 1.6 Comfortline
91.000 km, 74 KW, Benzin, EZ:
07/99, Schwarz metallic, ABS, el.
Wfsp., ESP, Schiebdach, SV, ZV
EUR 7.299,- EUR 6.400,-

Hundai Santa Fe 2.4 4WD GLS
95.000 km, 107 KW, Benzin, EZ:
05/02, Braun metallic, ABS, AHK,
Allrad, el. FH, el. Wfsp., ALU, SV, ZV
EUR 8.900,- EUR 7.900,-

Opel Astra 1.6 Elegance
85.000 km, 55 KW, Benzin, EZ:
05/99, Rot metallic, ABS, el. FH, el.
Wfsp., ALU, Scheckheft, SV, ZV
EUR 5.980,- EUR 5.200,-

VW Transporter T4 1.9 TD Kasten
154.000 km, 50 KW, Diesel, EZ:
09/00, Weiß, el. Wfsp., HU & AU
neu, SV

EUR 6.990,-

Renault Twingo 1.2
95.800 km, 43 KW, Benzin, EZ:
03/98, Weiß, el. Wfsp., HU & AU
neu

EUR 2.900,-

Audi A3 1.9 TDI Neues Model 
133.000 km, 77 KW, Diesel, EZ:
09/03, Grau metallic, ABS, el. FH, el.
Wfsp., ESP, ALU, SV, Temp., ZV

EUR 9.900,-

Opel Combo 1.3 CDTI Tour
78.000 km, 51 KW, Diesel, EZ:
04/05, Blau metallic, ABS, el.
Wfsp., HU & AU neu, SV, ZV

EUR 6.990,-

Skoda Octavia 2.0 Combi Celebration
107.000, 85 KW, Benzin, EZ:
09/03, Grün metallic, ABS, AHK,
el. FH, el. Wfsp., HU & AU neu, ZV

EUR 7.990,- 

Suzuki Alto 1.1, 1. Hand
88.600 km, 46 KW, Benzin, EZ:
10/05, Blau metallic, ABS, el. FH,
el. Wfsp., SV, ZV

EUR 5.500,-

Volvo V70 Bi-Fuel
120.000, 103 KW, Erdgas, EZ:
05/00, Silber metallic, ABS, AHK,
ESP, HU & AU neu, ALU, SV,
Sitzhzg., ZV EUR 7.900,-
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02.06.09, Dienstag
10.00 Uhr Wanderung

Treff: Center
04.06.09, Donnerstag 
09.00 Uhr Frühstück

im Familienzentrum
11.06.09, Donnerstag 
10.00 Uhr Radtour zum Pelsiner See

Treff: Familienzentrum
14.06.09, Sonntag
19.30 Uhr Theaterbesuch-mit Frau Zotner (10,50  )

ŒAlles Böse zum Geburtstag•
Treff: 19.15 Uhr vor dem Theater

16.06.09, Dienstag
10.00 Uhr Keramikmalerei mit Frau Groß

Treff: Familienzentrum
18.06.09, Donnerstag 
10.00 Uhr Quarkverkostung

Treff: Familienzentrum
23.06.09, Dienstag
11.00 Uhr Grillen im Familienzentrum

Bitte rechtzeitig anmelden!
25.06.09, Donnerstag 
13.00 Uhr Radtour zur Anklamer Fähre

Abfahrt: Familienzentrum
27.06.09, Samstag
10.00 Uhr Tag der Vereine an der Peene
30.06.09, Dienstag
10.00 Uhr Fahrt nach Ahlbeck/Polen

mit dem Fuhrunternehmen Eichhorst
Haltestellen: Südstadt, Lindenstr., Keilstr.

Bitte zu allen Veranstaltungen rechtzeitig anmelden!
Frau Kober: 240180
Frau Hamann: 832816 
Frau Nosko: 245386

Wir freuen uns auf Ihren Besuch - Unsere Cafeteria ist täg-
lich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet!

Familienzentrum

Sozial-Arbeit Vorpommern gGmbH
Anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendarbeit
Reeperstieg 7; 17389 Anklam
Tel.: 03971/267049 
E-Mail: familienzentrum@sozialarbeit-vorpommern.de

Veranstaltungskalender Juni 2009

Hausaufgabenhilfe von Mo. - Fr., 10.00 - 18.00 Uhr

05.06.09, Fr.
10.00 Uhr Wir besuchen ein Fest in Anklam
14.30 Uhr Badespaß in der Schwimmhalle
06.06.09, Sa.
14.00 Uhr Tag der offenen Tür mit großem Kinderfest
08.06.09, Mo.
15.00 Uhr Freizeitspaß im Familienzentrum
09.06.09, Di.
15.00 Uhr Treffpunkt Keramikwerkstatt
10.06.09, Mi.
15.00 Uhr Freizeitspaß im Familienzentrum
11.06.09, Do.
15.00 Uhr Pusteblume, Marienkäfer und Co. - Treffpunkt

Blumen- und Gemüsegarten
12.06.09, Fr.
15.00 Uhr Freizeitspaß im Familienzentrum - Abenteuer-

spielplatz
15.06.09, Mo.
15.00 Uhr Schauen wir mal!
16.06.09, Di.
14.00 Uhr Treffpunkt Backstube - Zucker, Keks und Co
17.06.09, Mi.
15.00 Uhr Freizeitspaß im Familienzentrum
18.06.09, Do.
14.00 Uhr Treffpunkt Abenteuerspielplatz
19.06.09, Fr.
14.30 Uhr Badespaß in der Schwimmhalle
22.06.09, Mo.
15.00 Uhr Freizeitspaß im Familienzentrum
23.06.09, Di.
15.00 Uhr Rollschuhnachmittag

24.06.09, Mi.
14.00 Uhr Wir bummeln durch Anklam und gehen Eis essen!
25.06.09, Do.
15.00 Uhr Nadel, Knopf & Co
26.06.09, Fr.
15.00 Uhr Treffpunkt Abenteuerspielplatz - Wer wird Darts-

meister?
27.06.09, Sa. Tag der Vereine in Anklam
29.06.09, Mo.
14.00 Uhr Picknick an der Peene
30.06.09, Di.
15.00 Uhr Treffpunkt Backstube - Zucker, Keks und Co

Super!
Bei uns kannst du jeden Tag basteln, kickern, darten, Computer
spielen und vieles mehr! 
Bitte zu allen Veranstaltungen rechtzeitig die Teilnahme anmel-
den!
Wir freuen uns auf euren Besuch!

Das Freiwilligenzentrum Anklam

Möchten Sie freiwillig und 
ehrenamtlich etwas tun?

€ Die ŒKleeblattschule• sucht Freiwillige zur Gründung von
Interessengemeinschaften für:
- sportliche Aktivitäten
- leiten eines Schattentheaters
- vermitteln der plattdeutschen Sprache

€ Betreuung von Senioren
€ Unterstützung bei der Betreuung von Vorschulkindern
€ Begleitung und Kommunikation psychisch kranker Kin-

der/Jugendlichen
€ Der Umsonstladen sucht Freiwillige, die nachmittags oder

gelegentlich am Wochenende den Laden öffnen
€ Eine Schule sucht Freiwillige die:

- mit Kindern lesen üben
- mit Kindern basteln und Handarbeit machen
- den Kindern handwerkliche Fähigkeiten vermitteln

€ Eine Kita sucht Hobbyhandwerker und einen Aquarianer
€ Wir suchen Freiwillige, die in einer Kita:

- kochen und backen mit Kindern
- mit Kindern in der Musikwerkstatt musizieren
- im Labor mit Kindern experimentieren
- Kindern Anleitung in einer Kreativwerkstatt geben

€ Der Verein gemeinsam nicht einsam sucht interessierte
Freiwillige

oder suchen Sie Freiwillige für eine hier nicht ge-
nannte Aufgabe?

So erreichen Sie uns:
FZA Freiwilligenzentrum Anklam, Friedländer Str. 3
Telefon 03971/244-228, Frau Wenke Lorenzen, Frau Evelin
Arndt
Sprechzeiten:
dienstags und donnerstags von 10.00 - 12.00 Uhr
mittwochs von 12.00 - 15.00 Uhr
E-Mail: freiwilligenzentrum.anklam@caritas-vorpommern.de
Online-Beratung der Caritas: www.caritas-vorpommern.de

DER UMSONSTLADEN ANKLAM FZA, Friedländer Str. 3,
Seiteneingang
Haben Sie Dinge zu Hause, die Sie nicht mehr benötigen, z.
B. Bücher, Geschirr, Haushaltswaren, Werkzeuge, Geräte?
Sie können uns gern alles bringen, was sie nicht mehr benöti-
gen. Nach Absprache auch Abholung möglich.

Benötigen Sie etwas für Ihren Haushalt, die Schule, zum Spie-
len oder Lesen?
Wer etwas bei uns “ndet, kann es kostenlos bzw. gegen ei-
ne kleine Spende mitnehmen.

Öffnungszeiten:
Montag von 10.00 - 16.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag von 10.00 - 12.00 Uhr

von 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch von 10.00 - 15.00 Uhr
Freitag von 10.00 - 12.00 Uhr














